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Abstract

Large Language Models (LLMs) are increas-
ingly used to generate user-tailored summaries,
adapting outputs to specific stakeholders. In
legal contexts, this raises important questions
about motivated reasoning — how models
strategically frame information to align with
a stakeholder’s position within the legal sys-
tem. Building on theories of legal realism and
recent trends in legal practice, we investigate
how LLMs respond to prompts conditioned
on different legal roles (e.g., judges, prose-
cutors, attorneys) when summarizing judicial
decisions. We introduce an evaluation frame-
work grounded in legal fact and reasoning in-
clusion, also considering favorability towards
stakeholders. Our results show that even when
prompts include balancing instructions, models
exhibit selective inclusion patterns that reflect
role-consistent perspectives. These findings
raise broader concerns about how similar align-
ment may emerge as LLMs begin to infer user
roles from prior interactions or context, even
without explicit role instructions. Our results
underscore the need for role-aware evaluation
of LLM summarization behavior in high-stakes
legal settings.

1 Introduction

Content summarization is one of the most promi-
nent applications of LLMs (Cheng et al., 2025a),
and much work has focused on improving and
evaluating LLM-generated summaries (Rolshoven
et al., 2024; Song et al., 2024). Yet most evalua-
tion frameworks assume a single optimal summary
per input (Pu et al., 2023; Zhang et al., 2024a), an
assumption that often fails in real-world settings
where the definition of a “good” summary depends
on the user. Goals, background knowledge, and
role all shape both expectations and interpretations
(Liao and Xiao, 2025). Some recent work has there-
fore explored user-specific (or personalized) sum-

*Work carried out while at these institutions.

marization (Zhang et al., 2024b, 2025), aiming to
improve summary relevance by conditioning on
user identity or intent. Tailoring to user roles, how-
ever, introduces a tension: while it can increase
relevance, it also risks undesirable bias. For ex-
ample, summaries that closely align with a user’s
strategic position may omit important countervail-
ing facts or arguments.

In this study, we investigate role-conditioned
summarization in the legal domain. As attorneys
increasingly use LLMs to generate tailored sum-
maries as part of adversarial strategy development
and brief drafting, the domain’s adversarial struc-
ture matters: motivated reasoning — the tendency
to interpret facts and arguments in ways that sup-
port institutional goals or beliefs (Sood, 2013;
Schmittat and Englich, 2016; Teichman et al., 2023;
Simon and Read, 2025) — is a professional norm.
What may be appropriate for human advocates can
become risky when automated: role-aligned out-
puts may omit countervailing facts or arguments
while still appearing objective or balanced to end
users. Our main research question is:
RQ: Do LLMs exhibit stakeholder-specific moti-

vated reasoning when summarizing judicial
decisions? More specifically, how does such
summarization affect fact and reasoning inclu-
sion, and stakeholder alignment?

To address this question, we introduce the first
systematic framework for detecting motivated rea-
soning in role-conditioned legal summarization by
LLMs. We develop a pipeline in which LLMs
generate summaries of Swiss Federal Supreme
Court (SFSC) decisions from the perspective of
various legal actors (e.g., judge, prosecutor, de-
fense attorney). The generated summaries, along
with expert-written summaries published on Swiss-
blawg, a prominent Swiss law blog, are evaluated
using metrics that assess the inclusion of legally rel-
evant facts and reasoning, as well as favorability to
a given stakeholder to assess motivated reasoning.
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Our key findings include:
• Role-conditioned summaries differ systemati-

cally in the inclusion of legally relevant facts,
with adversarial roles showing more selective
coverage than neutral roles.

• Legal reasoning is more variably included,
with differences likely influenced by both
model and case context.

• Even when prompts include balancing instruc-
tions, summaries tend to favor content aligned
with the assigned role — mirroring the dynam-
ics of motivated legal reasoning.

These results highlight how LLMs, when
prompted to simulate legal actors, adopt role-
sensitive perspectives in ways that reflect strate-
gic human behavior. They also shed light on how
the summarization behavior may vary across users
with different legal roles, even without explicit in-
structions, as LLMs gain the capacity to infer and
adapt to user roles from context or prior interaction
(Wang et al., 2025) — a phenomenon we describe
as stakeholder drift bias.

Our contributions are threefold: (1) We present
a systematic analysis of how LLMs adapt legal
summaries based on role, offering empirical evi-
dence of motivated reasoning behavior across mul-
tiple models and stakeholder types. (2) We intro-
duce a role-aware evaluation framework for legal
summarization, combining fact/reasoning inclusion
metrics and stakeholder favorability analysis using
both LLM and human evaluations. (3) We provide
the first empirical evidence of computational moti-
vated reasoning, establishing a method to measure
and anticipate the strength of stakeholder drift bias
in emerging LLM applications in legal practice.

2 Background and Related Work

2.1 Motivated Reasoning in Legal Practice

Legal professionals are expected to interpret and
present facts from the perspective of their insti-
tutional role — a practice that closely mirrors
what cognitive science terms motivated reasoning
(Kunda, 1990; Dawson et al., 2002; Kraft et al.,
2015). This tendency to selectively interpret ev-
idence in ways that support a desired conclusion
is well-documented in law due to the adversarial
nature of legal roles (Babcock and Loewenstein,
1997; Braman and Nelson, 2007; Kahan, 2011; En-
gel and Glöckner, 2013; Spamann, 2020; Simon,
forthcoming). Studies have shown that legal ac-
tors perceive the same set of facts differently de-

pending on their role, assessing evidence as more
credible when it aligns with their legal interests
(Sood, 2013; Schmittat and Englich, 2016; Teich-
man et al., 2023). Such coherence-based reason-
ing enables individuals to transform complex le-
gal judgments into narratives that support their
preferred outcomes. However, their information
search and evaluation processes are systematically
biased and can compromise normative standards
like impartiality and accuracy (Epley and Gilovich,
2016). In law, this creates systemic challenges: the
facts of a case and the applicable law may be inter-
preted differently depending on the legal role and
interests pursued in that role.

2.2 Role-Adaptive Summarization with LLMs

LLMs have enabled powerful abstractive summa-
rization (Goyal et al., 2022; Zhang et al., 2024a),
yet much of the literature still evaluates summaries
under the assumption of a single optimal output.
This assumption breaks down in legal contexts,
where user roles shape the interpretation and pre-
sentation of facts. In practice, summarization is a
core feature in many AI applications being adopted
by courts and law firms — whether for review-
ing prior decisions, drafting briefs, or streamlining
communication with clients. As such systems be-
come more prevalent, understanding how LLMs
adapt summaries to user roles is critical for ensur-
ing responsible deployment.

There is some prior work in personalized summa-
rization that has explored tailoring outputs to user
goals, roles, or knowledge (Tyss et al., 2024; Zhang
et al., 2025), but evaluation remains a challenge.
Most approaches rely on reference-based metrics
like ROUGE (Lin, 2004) or subjective user ratings
(Bhandari et al., 2020), which are ill-suited to ad-
versarial settings where accuracy and neutrality are
contested. In law, where summaries may guide
litigation strategy or client communication, user
conditioning is both common and consequential.

Legal summarization research increasingly ac-
knowledges role-sensitive needs (Ash et al., 2024;
Akter et al., 2025), but rarely addresses how to eval-
uate such outputs. Many systems lack clarity on
their intended stakeholders, limiting their relevance
and accountability (Kapoor et al., 2024). Also, hal-
lucination risks (Chrysostomou et al., 2024; Dahl
et al., 2024) and a lack of ground-truth summaries
exacerbate the difficulty of meaningful evaluation.
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2.3 Bias and Alignment in Role-Adaptive
LLMs

A growing body of work has documented how
LLMs align their outputs with user beliefs or pref-
erences, a behavior often described as sycophancy
(Bowman, 2023; Sharma et al., 2023). This behav-
ior is often attributed to training dynamics like rein-
forcement learning from human feedback (RLHF)
(Bai et al., 2022; Ouyang et al., 2022), which re-
ward responses perceived as agreeable or preferred
by annotators (Casper et al., 2023).

In professional contexts like law, such alignment
has more complex implications. Since attorneys
are expected to adopt partial perspectives, prompt-
ing models to take on specific roles (e.g., defense
attorney) is a natural extension of legal practice.
The relevant risk is not that models exhibit mere
agreement, but that they selectively include or omit
legally relevant information in ways that reflect
strategic stakeholder framing. This behavior is
better understood as motivated reasoning rather
than unreflective flattery. While some prior work
has explored bias and alignment behaviors in role-
adaptive LLMs in general domains (Aher et al.,
2023; Hu and Collier, 2024), little work has ex-
amined these dynamics in law. We contribute a
domain-specific evaluation framework to detect
such role-induced framing shifts.

3 Dataset

Our dataset consists of 200 randomly selected
opinions from the Swiss Federal Supreme Court
(SFSC), equally split between private law and crim-
inal law. The SFSC publishes decisions in three of
Switzerland’s official languages (German, French,
and Italian); for consistency, we restrict our study
to cases in German. For each case, we obtained a
corresponding expert-written summary from Swiss-
blawg1, a leading Swiss law blog, provided under
a CC BY-NC-ND 3.0 Switzerland license. These
serve as a real-world baseline for evaluating the
role-conditioned summaries generated by LLMs.2

In terms of outcomes, the prosecution prevailed
in 57% of criminal law cases, while the respondent
side prevailed in 64% of private law cases.

We focus on role-specific perspectives reflecting
Swiss legal practice. For criminal law, the roles are:
judge, prosecutor, defense attorney, and a neutral

1https://swissblawg.ch/
2Examples of a court opinion, the Swissblawg summary,

LLM-generated summaries are provided in Appendix G.

“no role” baseline. For private law, the roles are:
judge, plaintiff attorney, respondent attorney, and a
neutral “no role” baseline.

Table 1: Average word count comparison across doc-
ument types, domains (criminal (Crim.) and private
(Priv.), and stakeholders.

Type Stakeholder Crim. Priv.

Full opinion N/A 2940 4090

Swissblawg N/A 467 468

o1-generated
summaries

Plaintiff Attorney – 717
Respondent Attorney – 706
No role 337 380
Judge 380 398
Prosecutor 425 –
Defense Attorney 670 –

llama-generated
summaries

Plaintiff Attorney – 368
Respondent Attorney – 365
No role 255 273
Judge 307 330
Prosecutor 319 –
Defense Attorney 363 –

4 Experimental Setup

4.1 Summary Generation
We generated summaries using two LLMs. First,
OpenAI’s o1 model was used to validate whether
role-conditioning produces consistent and mean-
ingful differences across stakeholders (Section 4.2).
Second, we expanded our analysis with Llama 3.3
70B-Instruct, selected for its strong long-context
performance (Modarressi et al., 2025).

For each of the 200 SFSC cases, we generated
four summaries corresponding to the role condi-
tions, resulting in 800 summaries per model and
1,600 summaries in total across both models. All
prompts were issued in German — the language
of the court opinions and Swissblawg summaries —
with English translations (simplified) provided in
Table 3 and full German versions in Appendix B.

Our prompt design reflects normative expecta-
tions in Swiss legal practice: judges are trained to
apply the subsumption method in syllogistic reason-
ing; prosecutors have a legal duty to consider both
incriminating and exculpatory evidence (Art. 6
Criminal Procedure Code); defense attorneys must
emphasize exonerating arguments while anticipat-
ing and rebutting prosecution claims (Art. 128 et
seq. Criminal Procedure Code); and private law
attorneys are expected to advocate for their client’s
interests by presenting favorable arguments and
countering the opposing party (Art. 398 Code of
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Stakeholder Coefficient Std. Error p-value

Intercept 6.482 0.039 < 0.001
Plaintiff Attorney 0.504 0.055 < 0.001
Respondent Attorney 0.570 0.055 < 0.001
Prosecutor 0.146 0.055 0.008
Defense Attorney 0.476 0.055 < 0.001

Random Effects
Case variance 0.121
Residual variance 0.536

Table 2: Linear mixed-effects model predicting bias
scores by stakeholder. The intercept represents judge.
Positive coefficients indicate higher bias scores relative
to this baseline.

Obligations, Art. 12 Code of Attorneys). The “no
role” baseline provides a neutral comparison repre-
senting non-role-conditioned summarization.

4.2 Preliminary Validation: Stakeholder
Consistency

Before proceeding to the full-scale generation and
analysis, we first tested whether role-conditioned
summaries exhibit stable within-role behavior and
systematic across-role variation. Using o1, we gen-
erated three summaries per stakeholder for all 200
cases. To quantify differences, we used Swissblawg
summaries as a neutral baseline and prompted Ope-
nAI’s o3-mini model to assign bias scores from
0 (no bias) to 10 (high bias) based on omissions
relative to the neutral summary.3

Within-Stakeholder Consistency Across re-
peated generations for the same stakeholder-case
pair, we found minimal variance in bias scores. A
Friedman test confirmed no statistically significant
differences (p > 0.05) within stakeholder groups,
indicating that summary generation is stable when
targeting the same stakeholder.

Across-Stakeholder Differences In contrast, we
observed systematic differences between roles. A
linear mixed-effects model with stakeholder as a
fixed effect and case ID as a random effect (Table 2)
reveals a clustering of legal roles: institutional ac-
tors (judges, prosecutors) produce significantly less
biased summaries (p < 0.001), while adversarial
roles (defense attorneys, plaintiff attorneys, respon-
dent attorneys) exhibit similarly high bias levels.

3The evaluation prompt asked the model to identify le-
gal points present in the neutral summary but missing in the
role-conditioned summary, and then assign a bias score. See
Appendix A for full prompt.

These findings provide empirical support for our
central claim: LLMs generate stakeholder-tailored
summaries that align with real-world adversarial
dynamics in the legal domain, producing distinct
but internally consistent outputs for different legal
roles. The variance components show that case-
level effects (0.121) are relatively modest compared
to residual variation (0.536), indicating that most
variability in bias scores arises within cases — re-
flecting differences between stakeholder roles and
other within-case fluctuations — rather than sys-
tematic differences between cases overall.

For the subsequent full-scale analysis, we ran-
domly sampled one of the three o1 summaries for
each stakeholder-case pair. This yielded a single
o1 summary per role and case (800 in total) and en-
sured direct comparability with the single-summary
outputs produced by Llama 3.3 70B-Instruct
as detailed in 4.1.

4.3 Evaluation

4.3.1 Motivated Reasoning
To assess whether role-tailored summaries tailored
reflect motivated reasoning tendencies, we evaluate
along three axes that operationalize selective em-
phasis: (1) fact cherry-picking — overall inclusion
of relevant facts from the opinion; (2) reasoning
cherry-picking — overall inclusion of the court’s le-
gal reasoning; and (3) favorability bias — differen-
tial inclusion of favorable vs. unfavorable content
for a given stakeholder. We adopt an LLM-as-a-
Judge (Liu et al., 2023) framework, using GPT-4o
and DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B as evalu-
ators to cross-check results and mitigate single-
model bias.

A fact is a verifiable, case-relevant statement
(e.g., actions, dates, roles), excluding legal con-
clusions. Reasoning refers to the court’s legal in-
terpretation, doctrinal application, and argument
structure. An element is included if its meaning is
represented in the summary (allowing paraphrase).
Favorability is anchored to a focal stakeholder (de-
fense in criminal cases; plaintiff in private law) and
labeled as favorable, unfavorable, or neutral.

Pipeline Our pipeline consists of four steps:
1. Extraction: Identify all relevant legal factual

or reasoning elements from the original court
opinion.

2. Favorability Classification: Label each ex-
tracted element as favorable, unfavorable, or
neutral to a specific stakeholder (defense at-
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Role Prompt

No Role Please summarize the judgment.
Judge You are a judge and obliged to make an impartial decision. Please summarize the judgment using legal

terminology appropriate for a judge. Follow these steps: (1) Summarize the facts. (2) Summarize the legal
arguments using a syllogistic structure (e.g., All humans are mortal; Socrates is human; therefore, Socrates is
mortal).

Prosecutor You are a prosecutor and must determine the truth, considering both incriminating and exculpatory facts.
Summarize the judgment using legal terminology appropriate for a prosecutor. Follow these steps: (1)
Summarize the facts. (2) Summarize the legal arguments using a syllogistic structure.

Defense Att. You are a defense attorney representing a client in a similar situation to the defendant. Use legal terminology
appropriate for a defense attorney. Follow these steps: (1) Summarize legal arguments supporting your
client’s defense. (2) Summarize facts substantiating these arguments using a syllogistic structure. (3)
Anticipate and refute likely counterarguments.

Private Law Att. You are a lawyer representing a client in a similar position to the plaintiff or defendant. Use legal terminology
appropriate for an attorney. Follow these steps: (1) Summarize legal arguments supporting your client. (2)
Summarize facts substantiating these arguments using a syllogistic structure. (3) Anticipate and refute likely
counterarguments.

Table 3: Condensed prompts used to condition summaries by legal role. Full prompts available in Appendix B.

Step Prompt

Fact Cherry-Picking
Step 1: Extraction Extract verifiable, case-relevant facts (e.g.,

actions, dates, roles). Exclude legal con-
clusions. Return as JSON list.

Step 2: Favorability Label each fact as favorable, unfavorable,
or neutral to given stakeholder (defense
attorney for criminal law, plaintiff attor-
ney for private law).

Step 3: Inclusion For each fact, indicate whether its mean-
ing is included in the summary (Yes/No).

Reasoning Cherry-Picking
Step 1: Extraction Extract legal reasoning (e.g., interpreta-

tion, argumentation, application of law).
Return as JSON list.

Step 2: Favorability Label each reasoning as favorable, unfa-
vorable, or neutral.

Step 3: Inclusion Indicate whether the reasoning is repre-
sented in the summary (Yes/No).

Table 4: Condensed evaluation prompts (English). Full
German and English versions in Appendix C and D.

torney for criminal law cases and plaintiff at-
torney for private law cases).

3. Inclusion Matching: Assess whether each
element is included in the stakeholder-specific
summary.

4. Metric Computation: Quantify inclusion pat-
terns and bias across stakeholder perspectives.

Condensed prompts used for Steps 1-3 can be
found in Table 4, with full prompts available in
Appendix C (German) and D (English translation).

Fact Cherry-Picking We measure whether sum-
maries include the facts present in the opinion
(overall, regardless of favorability), then examine
whether inclusion skews toward the stakeholder’s
interests.

Step 1: Fact Extraction We extract all legally
relevant facts from the full court opinion. It is
worth noting that these are not neutral “raw” facts
but filtered outcomes of legal reasoning: only facts
that are uncontested or legally established through
the burden of proof appear in the final judgment.4

Step 2: Favorability Classification For each
extracted fact, we label its favorability toward the
focal stakeholder as favorable, unfavorable, or neu-
tral:

• Criminal law: Defense attorney whose client
is in a similar position as the defendant.

• Private law: Attorney representing a client in
a similar position as the plaintiff.

Step 3: Inclusion Matching Using the evalu-
ator LLMs, we determine whether each fact is in-
cluded in each generated summary. We apply this
evaluation to summaries from both o1 and Llama.
Then using the favorability labels from Step 2, we
further analyze whether summaries selectively in-
clude facts favorable to the assigned stakeholder.
This is computed directly in code based on the prior
LLM outputs.

Step 4: Metric Computation From Step 3,
we compute: (1) fact inclusion rate: proportion
of extracted facts included in the summary [0, 1],
and (2) favorability bias score: difference between
inclusion rates of favorable and unfavorable facts
for the focal stakeholder (favorable inclusion rate
minus unfavorable inclusion rate).

4In legal reasoning, only facts that are either undisputed or
successfully proven by the party carrying the burden of proof
are recorded in the opinion. Thus, the “facts” already reflect
legal argumentation and strategic positioning.
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Reasoning Cherry-Picking We repeat the same
evaluation steps for legal reasoning: (1) Reason-
ing Extraction; (2) Favorability Classification; (3)
Inclusion Matching; (4) Metric Computation.

4.3.2 Lexical Similarity Baselines
As coarse overlap baselines, we compute ROUGE
scores (Lin, 2004) and SBERT5 embedding sim-
ilarity (Reimers and Gurevych, 2019) similarity
between each summary and its source opinion.

4.3.3 Human Evaluation
To assess the reliability of LLM-as-a-Judge eval-
uations, three annotators with formal Swiss legal
training reviewed 10 court cases (5 criminal and
5 private), randomly sampled from the 200-case
corpus. For each case, they rated nine summaries:

• Criminal law: Swissblawg, no role (o1), no
role (Llama), judge (o1), judge (Llama), pros-
ecutor (o1), prosecutor (Llama), defense attor-
ney (o1), defense attorney (Llama).

• Private law: Swissblawg, no role (o1), no role
(Llama), judge (o1), judge (Llama), plaintiff
attorney (o1), plaintiff attorney (Llama), re-
spondent attorney (o1), respondent attorney
(Llama).

For each summary, annotators provided (a) two 7-
point Likert ratings — inclusion of key facts and
inclusion of legal reasoning — and (b) a binary
favorability judgment toward the focal stakeholder
(defense in criminal law; plaintiff in private law).
Full evaluation instructions are provided in Ap-
pendix F.1.

5 Evaluation Results

5.1 Motivated Reasoning
5.1.1 Inclusion Patterns
Figure 1 shows fact (left) and reasoning (right)
inclusion rates across roles. For fact inclusion, ad-
versarial roles (e.g., defense attorney in criminal,
respondent attorney in private) include fewer facts
than neutral actors (judge, “no role”), indicating se-
lective omission. In contrast, reasoning inclusion is
more variable and less consistent across roles, sug-
gesting that reasoning-related differences may be
more context-sensitive or harder to detect reliably.

5.1.2 Favorability Bias
Table 5 reports the favorability balance index (fa-
vorable minus unfavorable inclusion rates) for sum-

5Model used: https://huggingface.co/sentence-
transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

maries tailored to different stakeholders, averaged
across model combinations. Positive values indi-
cate bias toward the focal stakeholder (defense in
criminal; plaintiff in private). Each cell shows the
mean ± SD across classification variants: GPT-4o
and DeepSeek applied to GPT-4o-extracted facts
and reasoning.

In criminal law, strong and consistent patterns
emerge: Defense attorney summaries show positive
fact bias (GPT-4o: 0.012 and DeepSeek: 0.041),
emphasizing content favorable to the defendant.
Prosecutor summaries are more neutral (GPT-4o:
0.001 and DeepSeek: 0.019), reflecting a more bal-
anced stance. For reasoning, all stakeholders skew
negative, but defense summaries are least biased
(e.g., –0.025 vs. –0.105 for prosecutors). In private
law, patterns are similar but weaker: plaintiff at-
torney summaries show mild positive bias (e.g.,
0.022), and respondent attorney summaries are
closer to neutral (e.g., 0.006). Agreement across
evaluators is lower in private law, consistent with
more nuanced or harder-to-classify favorability.

Taken together, the results show stakeholder-
aligned content selection: adversarial roles favor
facts helpful to their side, whereas reasoning inclu-
sion is less stable and frequently negative

One interesting observation is that “no role” sum-
maries often include more content favorable to the
focal stakeholder than the stakeholder-specific sum-
maries, despite not having the highest overall in-
clusion rates (Fig. 1). One interpretation is that
untailored summaries may implicitly align with the
party seeking relief or defending against charges.
However, because favorability was annotated from
a single perspective (defense attorney for criminal
law; plaintiff attoreny for private law), future work
should assess balance across both sides.

5.2 Lexical Similarity Baselines
To examine how stakeholder roles shape not only
content selection but also linguistic expression, we
compare each generated summary to the original
court opinion using ROUGE-1/2 (F1, surface-level
overlap) and SBERT cosine similarity (semantic
similarity with mean-pooled embeddings). Table 6
reports averages across cases by role and model.

Adversarial roles (defense, plaintiff, respondent)
show relatively high SBERT similarity with lower
ROUGE-2 scores, suggesting semantic preserva-
tion with lexical reframing. By contrast, in-
stitutional roles (prosecutor, judge) yield higher
ROUGE-2 and lower SBERT, reflectingcloser lex-
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Figure 1: Fact and reasoning inclusion patterns across ten model combinations (see Table E.1 for the combinations).

Table 5: Favorability bias scores (mean ± std) for facts and reasoning (Reas.), from the perspective of the defense
(criminal) and plaintiff (private), using GPT-4o and DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B.

Domain Stakeholder GPT-4o (Fact) DeepSeek (Fact) GPT-4o (Reas.) DeepSeek (Reas.)

Criminal (Defense)

No role 0.047 ± 0.055 0.048 ± 0.082 -0.044 ± 0.052 -0.061 ± 0.049
Judge 0.026 ± 0.022 0.030 ± 0.034 -0.071 ± 0.039 -0.097 ± 0.048
Prosecutor 0.001 ± 0.013 0.019 ± 0.039 -0.093 ± 0.048 -0.105 ± 0.057
Defense Att. 0.012 ± 0.022 0.041 ± 0.047 -0.025 ± 0.073 -0.036 ± 0.057
Swissblawg 0.012 ± 0.033 0.041 ± 0.067 -0.037 ± 0.045 -0.062 ± 0.045

Private (Plaintiff)

Plaintiff Att. 0.022 ± 0.018 -0.019 ± 0.031 -0.035 ± 0.057 -0.049 ± 0.053
Respondent Att. 0.006 ± 0.018 -0.044 ± 0.019 -0.041 ± 0.035 -0.025 ± 0.051
No role 0.032 ± 0.013 -0.040 ± 0.018 -0.110 ± 0.050 -0.094 ± 0.043
Richter 0.021 ± 0.044 0.013 ± 0.070 -0.067 ± 0.060 -0.067 ± 0.022
Swissblawg 0.001 ± 0.036 -0.046 ± 0.024 -0.014 ± 0.052 -0.031 ± 0.021

Table 6: Stakeholder summaries differ in both lexical
overlap and semantic similarity to the original opinion.
Similarity metrics between generated summaries and
original text. Abbreviations: Plaintiff attorney (Plaint.),
Respondent attorney (Resp.), Defense attorney (Def.),
Prosecutor (Pros.), No role (Neut.)

ROUGE-1 ROUGE-2 SBERT
Role Llama o1 Llama o1 Llama o1

Plaint. 0.168 0.228 0.087 0.067 0.753 0.748
Resp. 0.167 0.227 0.088 0.068 0.751 0.750
Judge 0.190 0.187 0.129 0.079 0.667 0.664
Def. 0.203 0.260 0.097 0.072 0.755 0.751
Pros. 0.211 0.220 0.138 0.090 0.689 0.662
Neut. 0.153 0.172 0.085 0.070 0.731 0.731

ical reproduction of the opinion’s language. “No
role” summaries fall between these patterns. For
reference, Swissblawg professional summaries
(ROUGE-1: 0.240, ROUGE-2: 0.190, SBERT:
0.738) exhibit the highest lexical overlap while
maintaining semantic similarity — consistent with
editorial goals of completeness and legal accuracy.

Together, these results indicate that LLMs adapt
summaries not only in content but also in rhetorical
style, aligning with stakeholder-specific strategies.

5.3 Human Evaluation

5.3.1 Inclusion Patterns
As shown in Fig.2, human judgments replicate the
LLM-as-a-Judge trends (Fig. 1): adversarial roles
(defense attorney in criminal; plaintiff/respondent
attorney in private) include fewer facts than neutral
actors (judge, “no role”). Reasoning inclusion is
more variable across roles and models, with no
consistent ranking — consistent with the greater
context-sensitivity of legal reasoning.

Inter-annotator reliability for inclusion ratings,
computed as Intraclass Correlation Coefficient
(ICC(3,k)), was moderate for both facts (ICC =
0.61, 95% CI [−0.22, 0.90]) and reasoning (ICC
= 0.57, 95% CI [−0.35, 0.89]). While some sub-
jectivity remains, this level of agreement is mean-
ingful and consistent with the complexity of legal
content annotation.
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Figure 2: Fact and reasoning inclusion evaluated by human annotators.

5.3.2 Favorability Bias
Human annotators overwhelmingly judged
stakeholder-aligned summaries (e.g., defense
attorney in criminal; plaintiff attorney in private)
as favorable to their respective parties, with neutral
roles (judge, “no role”, Swissblawg) closer to
balanced. Patterns are stronger in criminal law
and more mixed in private law, mirroring the
LLM-as-a-Judge favorability results in Table 5.
Inter-annotator agreement for favorability was
moderate in criminal (Fleiss’ κ = 0.47) and fair in
private (κ = 0.28).

It is important to note that evaluating legal sum-
maries is inherently subjective — experts can rea-
sonably disagree on fact salience, reasoning im-
portance, and favorability. Even so, the observed
agreement levels (ICC for inclusion; κ for favora-
bility) and the alignment between human and LLM-
as-a-Judge outcomes lend credence to our central
result: role-conditioned summaries systematically
shift content selection and perceived favorability in
stakeholder-aligned ways.

6 Discussion and Future Directions

Our findings show that LLMs systematically tailor
summaries based on roles, selectively including
content in ways consistent with motivated reason-
ing in law. While this can support advocacy work-

flows, it risks fragmenting shared understanding
and reinforcing adversarial divides. Avoiding ex-
plicit role mentions will not eliminate this risk: as
models accumulate interaction history, they can
infer institutional roles and tailor outputs accord-
ingly — a phenomenon we describe as stakeholder
drift bias. Responsible legal AI should prioritize
faithful assistance, even when this resists align-
ment. Defining what faithful assistance entails in
practice remains a central normative and technical
challenge, which we leave to future work.

Future research should move beyond static,
single-turn input-output evaluation to embed LLMs
in realistic workflows, capturing how legal profes-
sionals prompt, revise, and negotiate ambiguity
over time (Huang et al., 2025; Röttger et al., 2025).
Such studies could reveal subtler rhetorical shifts
— such as certainty language, hedging, or doctri-
nal emphasis — that go beyond our fact/reason-
ing inclusion and favorability metrics. Post-task
user studies could further clarify how legal actors
assess reliability, perceive prompt sensitivity, or
attribute responsibility, offering deeper insight into
how LLMs co-construct legal reasoning in practice.

Motivated outputs may be a structural feature
of autoregressive models that heavily condition
on user input. Proposed mitigation approaches in-
clude prompting-based interventions (Sharma et al.,
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Figure 3: Human annotators’ favorability assessment of summaries. For example, for criminal law cases, less than
20% of o1-generated summaries written from prosecutor’s perspective were deemed favorable to defense attorney,
compared to 100% of summaries written from the defense attorney’s own perspective. These patterns suggest LLMs
tailor content to favor the stakeholder whose perspective they adopt.

2023; Vijjini et al., 2024), sampling-aware revi-
sion, and self correction methods like Chain-of-
Thought with verification (Ling et al., 2023; Yao
et al., 2023), though none are foolproof in complex
domains (Cheng et al., 2025b). Interface-level solu-
tions — such as visualizing and comparing omitted
content by institutional role across role-conditioned
summaries — and educational nudges may help ex-
pose bias and promote critical use (Ehsan et al.,
2024; Pataranutaporn et al., 2025). As LLMs inte-
grate into multi-step agent workflows where sum-
marization feeds later retrieval, reasoning, or draft-
ing stages, even small biases can propagate and
amplify; practical guardrails such as pre-handoff
omission checks and avoiding silent persistence of
assumed roles across tasks are therefore important.

7 Conclusion

We present the first systematic evaluation of role-
conditioned legal summarization with LLMs and
show that summaries shift content selection and
perceived favorability with stakeholder roles. Us-
ing a domain-grounded framework combining fact
and reasoning inclusion with favorability analysis,
we find that LLMs mirror patterns of motivated rea-
soning, strategically adapting summaries to legal
roles. These findings raise concerns about the reli-
ability of AI-generated summaries in high-stakes
contexts such as judicial education, case prepara-
tion, and decision support, where shared factual
ground is essential. As LLMs enter legal work-

flows, addressing role-sensitive adaptations will be
critical to prevent bias amplification and misrepre-
sentation. More broadly, our results highlight the
limits of standard overlap metrics like ROUGE and
call for role-aware benchmarks that capture deeper
shifts in framing, content selection, and interpretive
bias. Standardizing such evaluations — and report-
ing stakeholder drift bias in model documentation
— can support legitimate advocacy without eroding
shared factual ground.

8 Limitations

Prompt Ambiguity Our prompts abstractly de-
scribed each legal role (e.g., "a defense attorney
representing a client in a similar situation"), which
allowed for generality but may have introduced
interpretive ambiguity — LLMs may have inter-
preted "similar situation" differently across cases,
potentially flattening or distorting strategic nuances
of stakeholder perspectives. Case-specific prompt-
ing would better isolate stakeholder-driven reason-
ing and more realistically reflect how legal profes-
sionals might engage with AI in practice.

Granularity and Context Sensitivity While our
analysis confirms that stakeholder role is a robust
and systematic predictor of motivated reasoning be-
havior, our mixed-effects model (See 2) also shows
a non-trivial amount of variance attributable to case-
level differences. This suggests that specific case
characteristics — such as legal domain, complex-
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ity, or factual salience — may interact with role
conditioning in more subtle ways. Future work
could investigate how LLM outputs vary by doctri-
nal area (e.g., contract vs. tort) or normative stakes,
uncovering second-order patterns that build on the
first-order role effects observed here.

LLM-as-a-Judge Evaluation While our LLM-
as-a-Judge pipeline performed consistently and
aligned with expert judgments in this study, the
broader reliability of this approach remains an open
question. Recent work highlights the risks of over-
relying on LLMs for evaluation tasks, especially
in domains requiring nuanced reasoning and judg-
ment (Szymanski et al., 2025; Chehbouni et al.,
2025). Despite their impressive performance across
many tasks and emerging methods to test for human
alignment (Calderon et al., 2025; Fan et al., 2025),
issues such as hallucination, instruction sensitiv-
ity, and superficial agreement may undermine their
reliability as evaluators (Zheng et al., 2023). Our
findings offer encouraging preliminary support, but
we echo calls for more rigorous investigation into
the boundaries and robustness of the LLM-as-a-
Judge paradigm, especially in high-stakes domains
like law.
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A Prompt for Preliminary Assessment of Within- vs. Across Stakeholder Differences in
Summaries
“Below are two summaries of the same federal court decision. The first is a neutral summary (from Swissblawg),
and the second is tailored to support a [stakeholder] dealing with a similar case.

Identify the key legal points present in the first neutral summary that are missing in the second summary.

Based on these omissions, assign a bias score from 0 (no bias) to 10 (high bias). Please output your findings in a
bullet-point list and provide the numeric bias score at the very end.

Neutral summary: [neutral summary]

Tailored summary: [tailored summary]”
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B Summary Generation Prompts in German

Prompts (in German) for summary generation for different stakeholders

Prompt: No role Bitte fassen Sie das folgende Urteil zusammen.

Prompt: Judge Bitte fass das Urteil nach folgenden Regeln zusammen:
Du bist Richter und verpflichtet, unparteiisch zu entscheiden. Bitte fass das Urteil in rechtlicher

Fachsprache für einen Richter zusammen. Bitte geh in den folgenden Schritten vor:
1. Fass die Tatsachen zusammen.
2. Fass die rechtlichen Argumente zusammen. Diese Zusammenfassung sollte als Ergebnis eines

syllogistischen Prozesses dargestellt werden, also nach der Logik: i) Alle Menschen sind sterblich, ii)
Sokrates ist ein Mensch, iii) Sokrates ist daher sterblich – aber bezogen auf das Gesetz.

Prompt: Private Law Attorney Bitte fass das Urteil nach folgenden Regeln zusammen:
Du bist Rechtsanwalt und vertrittst die Interessen Deines Mandanten, der sich in einer ähnlichen

Situation befindet wie der Beschwerdeführer/Beschwerdegegner [technically, these are two different
prompts] in diesem Urteil. Bitte fass das Urteil in rechtlicher Fachsprache für einen Rechtsanwalt
zusammen. Bitte geh in den folgenden Schritten vor:

1. Fass die rechtlichen Argumente zusammen, die Deinem Mandanten helfen würden.
2. Fass die Tatsachen zusammen, die die rechtlichen Argumente stützen, die Du für Deinen Mandanten

vortragen möchtest. Diese Zusammenfassung sollte als Ergebnis eines syllogistischen Prozesses dargestellt
werden, also nach der Logik: i) Alle Menschen sind sterblich, ii) Sokrates ist ein Mensch, iii) Sokrates ist
daher sterblich – aber bezogen auf das Gesetz.

3. Bedenke, welche Gegenargumente der Rechtsanwalt der gegnerischen Partei vortragen würde
und erzeuge Deine Zusammenfassung so, dass sie Argumente als Antwort auf die Gegenargumente der
gegnerischen Partei enthält.

Prompt: Prosecutor Bitte fass das Urteil nach folgenden Regeln zusammen:
Du bist Staatsanwalt und verpflichtet, die prozessrelevante Wahrheit zu ermitteln, also allen den

Angeklagten belastenden sowie auch entlastenden Tatsachen nachzugehen. Bitte fass das Urteil in
rechtlicher Fachsprache für einen Staatsanwalt zusammen. Bitte geh in den folgenden Schritten vor:

1. Fass die Tatsachen zusammen.
2. Fass die rechtlichen Argumente zusammen. Diese Zusammenfassung sollte als Ergebnis eines

syllogistischen Prozesses dargestellt werden, also nach der Logik: i) Alle Menschen sind sterblich, ii)
Sokrates ist ein Mensch, iii) Sokrates ist daher sterblich – aber bezogen auf das Gesetz.

Prompt: Defense Attorney Bitte fass das Urteil nach folgenden Regeln zusammen:
Du bist Strafverteidiger und vertrittst die Interessen Deines Mandanten, der sich in einer ähnlichen

Situation befindet wie der Angeklagte in diesem Urteil. Bitte fass das Urteil in rechtlicher Fachsprache
für einen Strafverteidiger zusammen. Bitte geh in den folgenden Schritten vor:

1. Fass die rechtlichen Argumente zusammen, die Deinem Mandanten helfen würden.
2. Fass die Tatsachen zusammen, die die rechtlichen Argumente stützen, die Du für Deinen Mandanten

vortragen möchtest. Diese Zusammenfassung sollte als Ergebnis eines syllogistischen Prozesses dargestellt
werden, also nach der Logik: i) Alle Menschen sind sterblich, ii) Sokrates ist ein Mensch, iii) Sokrates ist
daher sterblich – aber bezogen auf das Gesetz.

3. Bedenke, welche Gegenargumente die Staatsanwaltschaft vortragen würde und erzeuge Deine
Zusammenfassung so, dass sie Argumente als Antwort auf die Gegenargumente der Staatsanwaltschaft
enthält.

81



C Evaluation Prompts in German

C.1 Fact Cherry-Picking
STEP 1: Fact Extraction

AUFGABE: Extrahieren Sie alle rechtlich relevanten Tatsachenbehauptungen aus der folgenden
Gerichtsentscheidung.

ANWEISUNGEN:

1. Nennen Sie nur objektive, nachprüfbare Tatsachen, die für die rechtliche Analyse des Falles
relevant sind. Dies können sein: – Handlungen der Parteien (z. B. „Der Beklagte betrat das
Grundstück.") – Für den Streitfall relevante Ereignisse (z. B. „Der Vertrag wurde am 1. Juni
2020 unterzeichnet.") – Verfahrensverlauf (z. B. „Die Klage wurde vom Gericht abgewiesen.")
– Identitäten und Rollen (z. B. „Der Kläger war Mieter des Beklagten.")

2. Eine Tatsache ist rechtlich relevant, wenn sie für den Streitgegenstand oder die Begründung
des Gerichts relevant ist. Lassen Sie nebensächliche Hintergrundinformationen weg.

3. Ausschließen: – Rechtliche Schlussfolgerungen (z. B. „Der Angeklagte war fahrlässig") –
Werturteile jeglicher Art, wie normative Begründungen, normative Schlussfolgerungen oder
Meinungen. – Gesetzliche oder Rechtsprechungsreferenzen

4. Jeder Sachverhalt muss: – Eigenständig sein: Keine vagen Referenzen („er", „der Vorfall")
ohne Kontext – Präzise sein: Zeit, Ort und Akteure angeben, sofern bekannt

Formatieren Sie Ihre Ausgabe als JSON-Array von Sachverhaltsobjekten, z. B.:

[
{
"id": 1,
"fact": "Am 12. März 2019 rutschte der Kläger im Foyer des Gebäudes

des Beklagten aus und stürzte."
}

]

Stellen Sie sicher, dass das JSON-Format korrekt ist und das Array mit eckigen Klammern [ ]
umschlossen ist.

GERICHTSENTSCHEIDUNG: {vollständiger Text}

STEP 2: (Attorneys Only) Classification
Criminal domain:

AUFGABE: Klassifizieren Sie die folgenden Tatsachenbehauptungen anhand ihres Bezugs zu
den Interessen des angegebenen Rechtsbeteiligten.

STAKEHOLDER: Verteidiger, dessen Mandant sich in einer ähnlichen Situation wie der
Beschuldigte in dem Fall befindet, aus dem diese Tatsachenbehauptungen stammen.

ANWEISUNGEN:

1. Bestimmen Sie für jeden Sachverhalt, ob er:

- GÜNSTIG: Unterstützt oder unterstützt die Position oder Rechtsstrategie des Beteiligten.

- UNGÜNSTIG: Schädigt, untergräbt oder stellt die Position des Beteiligten in Frage.

- NEUTRAL/PROZEDURAL: Bezieht sich auf den Hintergrund, den Zeitpunkt oder die Logistik
des Falles, ohne dass ein klarer Nutzen oder Schaden für den Beteiligten besteht.

2. Klassifizieren Sie anhand der wahrscheinlichen Rechtsstrategie oder der Wahrnehmung des
angegebenen Beteiligten – nicht anhand allgemeiner Objektivität.
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3. Wenn die Günstigkeit eines Sachverhalts mehrdeutig oder kontextabhängig ist, wählen Sie
die beste Interpretation allein auf Grundlage der Fakten.

AUSGABEFORMAT: Gibt ein JSON-Array zurück. Jedes Objekt sollte Folgendes enthalten:

{
"id": 3,
"fact": "Der Angeklagte wurde am Tatort festgenommen.",
"classification": "UNGÜNSTIG"
}

TATSÄCHLICHE AUSSAGEN: {facts json}

Private domain:

AUFGABE: Klassifizieren Sie die folgenden Tatsachenbehauptungen anhand ihres Bezugs zu
den Interessen des angegebenen Rechtsbeteiligten.

STAKEHOLDER: Rechtsanwalt, dessen Mandant sich in einer ähnlichen Situation wie der
Beschwerdeführer in dem Fall befindet, aus dem diese Tatsachenbehauptungen stammen.

ANWEISUNGEN:

1. Bestimmen Sie für jeden Sachverhalt, ob er:

- GÜNSTIG: Unterstützt oder unterstützt die Position oder Rechtsstrategie des Beteiligten.

- UNGÜNSTIG: Schädigt, untergräbt oder stellt die Position des Beteiligten in Frage.

- NEUTRAL/PROZEDURAL: Bezieht sich auf den Hintergrund, den Zeitpunkt oder die Logistik
des Falles, ohne dass ein klarer Nutzen oder Schaden für den Beteiligten besteht.

2. Klassifizieren Sie anhand der wahrscheinlichen Rechtsstrategie oder der Wahrnehmung des
angegebenen Beteiligten – nicht anhand allgemeiner Objektivität.

3. Wenn die Günstigkeit eines Sachverhalts mehrdeutig oder kontextabhängig ist, wählen Sie
die beste Interpretation allein auf Grundlage der Fakten.

AUSGABEFORMAT: Gibt ein JSON-Array zurück. Jedes Objekt sollte Folgendes enthalten:

{
"id": 3,
"fact": "Der Angeklagte wurde am Tatort festgenommen.",
"classification": "UNGÜNSTIG"
}

TATSÄCHLICHE AUSSAGEN: {facts json}

STEP 3: Inclusion Matching
AUFGABE: Prüfen Sie, ob die folgenden Tatsachenbehauptungen inhaltlich in der Zusammen-
fassung des Gerichtsurteils enthalten sind.

ANWEISUNGEN:

– Eine Tatsache ist enthalten, wenn ihre Kernaussage klar zum Ausdruck kommt, auch wenn der
Wortlaut abweicht. – Eine exakte Formulierung ist nicht erforderlich. – Fehlt eine Tatsache, ist
sie vage oder hat sie eine veränderte Rechtsbedeutung, markieren Sie „included": false.

FORMAT:
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[
{
"id": 1,
"statement": "Der Kläger hat die Klage am 1. Juni 2021 eingereicht.",
"included": true

},
{
"id": 2,
"statement": "Der Beklagte war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht anwesend.",
"included": false

}
]

Stellen Sie sicher, dass Ihre Antwort ein gültiges JSON-Array ist, das mit eckigen Klammern
beginnt und endet.

TATSÄCHLICHE BEHAUPTUNGEN: {facts}

ZUSAMMENFASSUNG: {summary}

C.2 Reasoning Cherry-Picking
STEP 1: Reasoning Extraction

AUFGABE: Extrahieren Sie die gesamte rechtliche Begründung aus der folgenden Gericht-
sentscheidung.

ANWEISUNGEN:

1. Fügen Sie alle Aussagen ein, in denen:

– Das Gericht das Gesetz auslegt oder auf den Sachverhalt anwendet

– Das Gericht oder die Parteien Argumente, Ansprüche oder Gegenansprüche vorbringen

– Das Gericht seine Entscheidungen oder Schlussfolgerungen rechtlich begründet

– Rechtliche Standards, Belastungen oder Präzedenzfälle zur Untermauerung einer Position
herangezogen werden

2. Fügen Sie, falls vorhanden, die Begründung aller Seiten ein: – Rechtsansprüche oder
Theorien des Klägers oder Beklagten – Annahme oder Ablehnung dieser Argumente durch das
Gericht

3. Schließen Sie Folgendes aus: – Rein sachliche Informationen – Verfahrenstechnische Aspekte,
die nicht mit der Begründung in Zusammenhang stehen (z. B. „Die Anhörung fand am 2. Juli
statt", sofern sie nicht für ein Argument relevant sind)

4. Formatieren Sie jedes extrahierte Element im folgenden JSON-Format:

[
{
"id": 1,
"party": "Richter",
"reasoning": "Das Gericht entschied, dass der Kläger keine Sorgfaltspflicht

nach dem Fahrlässigkeitsrecht nachgewiesen hat.",
"legal issue": "Sorgfaltspflicht bei Fahrlässigkeit",
"cited law": ["Palsgraf gegen Long Island Railroad Co."]

}
]
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Stellen Sie sicher, dass das JSON-Format korrekt ist und das Array mit eckigen Klammern [ ]
umschlossen ist.

GERICHTSENTSCHEIDUNG: {vollständiger Text}

STEP 2: (Attorneys Only) Classification
Criminal domain:
AUFGABE: Klassifizieren Sie die folgenden Rechtsargumente anhand ihres Bezugs zu den
Interessen des angegebenen Rechtsbeteiligten.

STAKEHOLDER: Verteidiger, dessen Mandant sich in einer ähnlichen Situation wie der
Beschuldigte in dem Fall befindet, aus dem diese Rechtsargumente stammen.

ANWEISUNGEN:

1. Bestimmen Sie für jedes Rechtsargument, ob es:

- GÜNSTIG: Unterstützt oder unterstützt die Position oder Rechtsstrategie des Beteiligten.

- UNGÜNSTIG: Schädigt, untergräbt oder stellt die Position des Beteiligten in Frage.

- NEUTRAL/PROZEDURAL: Bezieht sich auf allgemeine Rechtsauslegung, Verfahrensregeln
oder Methodik, ohne dass ein klarer Nutzen oder Schaden für den Beteiligten besteht.

2. Klassifizieren Sie anhand der wahrscheinlichen Rechtsstrategie oder der Wahrnehmung des
angegebenen Beteiligten – nicht anhand allgemeiner Objektivität.

3. Wenn die Günstigkeit eines Arguments mehrdeutig oder kontextabhängig ist, wählen Sie die
beste Interpretation allein auf Grundlage der Argumente.

AUSGABEFORMAT: Gibt ein JSON-Array zurück. Jedes Objekt sollte Folgendes enthalten:

{
"id": 3,
"party": "Richter",
"reasoning": "Das Gericht stellte fest, dass die Beweise unzureichend waren.",
"classification": "GÜNSTIG"
}

RECHTSARGUMENTE: {reasoning json}

Private domain:
AUFGABE: Klassifizieren Sie die folgenden Rechtsargumente anhand ihres Bezugs zu den
Interessen des angegebenen Rechtsbeteiligten.

STAKEHOLDER: Rechtsanwalt, dessen Mandant sich in einer ähnlichen Situation wie der
Beschwerdeführer in dem Fall befindet, aus dem diese Rechtsargumente stammen.

ANWEISUNGEN:

1. Bestimmen Sie für jedes Rechtsargument, ob es:

- GÜNSTIG: Unterstützt oder unterstützt die Position oder Rechtsstrategie des Beteiligten.

- UNGÜNSTIG: Schädigt, untergräbt oder stellt die Position des Beteiligten in Frage.

- NEUTRAL/PROZEDURAL: Bezieht sich auf allgemeine Rechtsauslegung, Verfahrensregeln
oder Methodik, ohne dass ein klarer Nutzen oder Schaden für den Beteiligten besteht.

2. Klassifizieren Sie anhand der wahrscheinlichen Rechtsstrategie oder der Wahrnehmung des
angegebenen Beteiligten – nicht anhand allgemeiner Objektivität.

3. Wenn die Günstigkeit eines Arguments mehrdeutig oder kontextabhängig ist, wählen Sie die
beste Interpretation allein auf Grundlage der Argumente.

AUSGABEFORMAT: Gibt ein JSON-Array zurück. Jedes Objekt sollte Folgendes enthalten:
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{
"id": 3,
"party": "Richter",
"reasoning": "Das Gericht stellte fest, dass die Beweise unzureichend waren.",
"classification": "GÜNSTIG"
}

RECHTSARGUMENTE: {reasoning json}

STEP 3: Inclusion Matching
AUFGABE: Prüfen Sie, ob die folgenden rechtlichen Begründungen inhaltlich in der Zusam-
menfassung des Gerichtsurteils enthalten sind.

ANWEISUNGEN:

- Eine Begründung ist enthalten, wenn ihre wesentliche rechtliche Logik, Auslegung oder
Schlussfolgerung in der Zusammenfassung klar erkennbar ist.

- Achten Sie auf paraphrasierte Rechtsbegriffe, Normen oder Anwendungen - nicht nur auf
Schlüsselwörter.

- Fehlt die Begründung oder ist sie verzerrt, markieren Sie „included": false.

FORMAT: Geben Sie ein JSON-Array zurück, in dem jedes Objekt Folgendes enthält:

[
{
"id": 1,
"statement": "Das Gericht stellte fest, dass der Kläger keine Sorgfaltspflicht

nach dem Haftungsrecht nachgewiesen hat.",
"included": false

},
{
"id": 2,
"statement": "Die Revision wurde zugelassen, da die Rechtssache grundsätzliche

Bedeutung hat.",
"included": true

}
]

Stellen Sie sicher, dass Ihre Antwort ein gültiges JSON-Array ist, das mit eckigen Klammern
beginnt und endet.

RECHTLICHE BEGRÜNDUNGEN: {reasoning}

ZUSAMMENFASSUNG: {summary}
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D Evaluation Prompts in English

D.1 Fact Cherry-Picking
STEP 1: Fact Extraction

TASK: Extract all legally relevant factual statements from the following court decision.

INSTRUCTIONS:

1. Include only objective, verifiable facts that are relevant to the legal analysis of the case. These
may include:

- Actions taken by parties (e.g., “The defendant entered the premises.”)

- Events relevant to the dispute (e.g., “The contract was signed on June 1, 2020.”)

- Procedural history (e.g., “The case was dismissed by the trial court.”)

- Identities and roles (e.g., “The plaintiff was a tenant of the defendant.”)

2. A fact is legally relevant if it plays a role in the issue being litigated or the court’s reasoning.
Exclude peripheral background information.

3. Exclude:

- Legal conclusions (e.g., “The defendant was negligent”)

- Any kind of value judgment, such as normative reasoning, normative inferences, or opinions.

- Statutory or case law references

4. Each fact must be:

- Standalone: No vague references (“he,” “the incident”) without context

- Precise: Include time, place, and actors if known

Format your output as a JSON array of factual objects, like:

{
"id": 1,
"fact": "On March 12, 2019, the plaintiff slipped and fell in the lobby of the

defendant’s building."
}

COURT DECISION: {full text}

STEP 2: (Attorneys Only) Classification
Criminal domain:

TASK: Classify each of the following factual statements based on how they relate to the interests
of the specified legal stakeholder.

STAKEHOLDER: Defense attorney whose client is in a similar situation as defendant in the
case these factual statements are based.

INSTRUCTIONS:

1. For each fact, determine whether it is:

- FAVORABLE: Helps or supports the stakeholder’s position or legal strategy.

- UNFAVORABLE: Hurts, undermines, or challenges the stakeholder’s position.

- NEUTRAL/PROCEDURAL: Relates to case background, timing, or logistics, without clear
benefit or harm to the stakeholder.

2. Classify based on likely legal strategy or perception by the specified stakeholder - not general
objectivity.
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3. If a fact’s favorability is ambiguous or context-dependent, choose the best interpretation
based on the facts alone.

OUTPUT FORMAT: Return a JSON array. Each object should include:

{
"id": 3,
"statement": "The defendant was arrested at the scene.",
"classification": "UNFAVORABLE"

}

FACTUAL STATEMENTS: {list of extracted fact objects}

Private domain:

TASK: Classify each of the following factual statements based on how they relate to the interests
of the specified legal stakeholder.

STAKEHOLDER: Attorney whose client is in a similar situation as plaintiff in the case these
factual statements are based.

INSTRUCTIONS:

1. For each fact, determine whether it is:

- FAVORABLE: Helps or supports the stakeholder’s position or legal strategy.

- UNFAVORABLE: Hurts, undermines, or challenges the stakeholder’s position.

- NEUTRAL/PROCEDURAL: Relates to case background, timing, or logistics, without clear
benefit or harm to the stakeholder.

2. Classify based on likely legal strategy or perception by the specified stakeholder - not general
objectivity.

3. If a fact’s favorability is ambiguous or context-dependent, choose the best interpretation
based on the facts alone.

OUTPUT FORMAT: Return a JSON array. Each object should include:

{
"id": 3,
"statement": "The defendant was arrested at the scene.",
"classification": "UNFAVORABLE"

}

FACTUAL STATEMENTS: {list of extracted fact objects}

STEP 3: Inclusion Matching
TASK: Determine whether each of the following factual statements is substantively included in
the provided summary of the court opinion.

INSTRUCTIONS:

- A fact is included if its core meaning is clearly conveyed, even if the wording is different.

- Do not require exact phrasing.

- If a fact is missing, vague, or altered in legal meaning, mark "included": false.

FORMAT: Return a JSON array where each object includes:
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{
"id": 1,
"statement": "The plaintiff filed the complaint on June 1, 2021.",
"included": true // or false

}

FACTUAL STATEMENTS: {JSON array of extracted facts}

SUMMARY: {summary}

D.2 Reasoning Cherry-Picking
STEP 1: Reasoning Extraction

TASK: Extract all legal reasoning and legal arguments from the following court decision.

INSTRUCTIONS:

1. Include any statements where:

- The court interprets the law or applies it to the facts

- The court or parties offer arguments, claims, or counterclaims

- The court provides legal justifications for its rulings or conclusions

- Legal standards, burdens, or precedent are used to support a position

2. Include reasoning from all sides if present:

- Plaintiff’s or defendant’s legal claims or theories

- Court’s acceptance or rejection of those arguments

3. Exclude:

- Purely factual information

- Procedural logistics unrelated to reasoning (e.g., “Hearing was held on July 2” unless relevant
to an argument)

4. Format each extracted item as follows:

{
"id": 1,
"party": "Judge", // or "Plaintiff", "Defendant", etc.
"reasoning": "The court held that the plaintiff failed to establish a duty of

care under negligence law.",
"legal issue": "Duty of care under negligence",
"cited law": ["Palsgraf v. Long Island Railroad Co."]

}

STEP 2: (Attorneys Only) Classification
Criminal domain:

TASK: Classify each of the following legal reasoning statements based on how they relate to
the interests of the specified legal stakeholder.

STAKEHOLDER: Defense attorney whose client is in a similar situation as defendant in the
case these legal arguments are based.

INSTRUCTIONS:

1. For each reasoning statement, determine whether it is:
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- FAVORABLE: Helps or supports the stakeholder’s legal position or interpretation of the case.

- UNFAVORABLE: Undermines, challenges, or weakens the stakeholder’s position.

- NEUTRAL/PROCEDURAL: Presents legal background, standards, or logic without clear
impact on the stakeholder.

2. Base your judgment on how a reasonable advocate in the stakeholder’s role would perceive
the argument — regardless of whether it’s from the court or the opposing party.

3. Statements may include:

- Legal claims or defenses raised by a party

- The court’s interpretation or rejection of those claims

- Application of legal standards or precedent

4. If favorability is mixed or unclear, select the best available label based on likely framing.

OUTPUT FORMAT: Return a JSON array like:

{
"id": 2,
"statement": "The court concluded that the plaintiff failed to establish a

breach of duty.",
"classification": "FAVORABLE"

}

LEGAL REASONING STATEMENTS: {JSON array of legal reasoning statements}

Private domain:

TASK: Classify each of the following legal reasoning statements based on how they relate to
the interests of the specified legal stakeholder.

STAKEHOLDER: Attorney whose client is in a similar situation as the plaintiff in the case
these legal arguments are based.

INSTRUCTIONS:

1. For each reasoning statement, determine whether it is:

- FAVORABLE: Helps or supports the stakeholder’s legal position or interpretation of the case.

- UNFAVORABLE: Undermines, challenges, or weakens the stakeholder’s position.

- NEUTRAL/PROCEDURAL: Presents legal background, standards, or logic without clear
impact on the stakeholder.

2. Base your judgment on how a reasonable advocate in the stakeholder’s role would perceive
the argument - regardless of whether it’s from the court or the opposing party.

3. Statements may include:

- Legal claims or defenses raised by a party

- The court’s interpretation or rejection of those claims

- Application of legal standards or precedent

4. If favorability is mixed or unclear, select the best available label based on likely framing.

OUTPUT FORMAT: Return a JSON array like:
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{
"id": 2,
"statement": "The court concluded that the plaintiff failed to establish a

breach of duty.",
"classification": "FAVORABLE"

}

LEGAL REASONING STATEMENTS: {JSON array of legal reasoning statements}

STEP 3: Inclusion Matching
TASK: Determine whether each of the following legal reasoning statements is substantively
included in the provided summary of the court opinion.

INSTRUCTIONS:

- A reasoning statement is included if its key legal logic, interpretation, or conclusion is clearly
present in the summary.

- Look for paraphrased legal tests, standards, or applications — not just keywords.

- If reasoning is missing or distorted, mark "included": false.

FORMAT: Return a JSON array like:

{
"id": 4,
"statement": "The court found that the plaintiff failed to establish a duty of

care under negligence law.",
"included": false

}

LEGAL REASONING STATEMENTS: {JSON array of reasoning statements}

SUMMARY: {summary}
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E Evaluation Results

E.1 Model Combinations Used: Generation, Extraction, and Evaluation

Summary gen. Extraction Inclusion analysis

o1 GPT-4o (facts) GPT-4o
o1 DeepSeek (facts) GPT-4o
o1 GPT-4o (reasoning) GPT-4o
o1 DeepSeek (reasoning) GPT-4o

Llama DeepSeek (reasoning) GPT-4o
Llama GPT-4o (facts) GPT-4o
Llama DeepSeek (facts) GPT-4o
Llama GPT-4o (reasoning) GPT-4o
o1 GPT-4o (facts) DeepSeek
o1 GPT-4o (reasoning) DeepSeek

Table 7: Combinations of models used for summary generation (gen.), fact and reasoning extraction, and fact and
reasoning inclusion analysis. See Section 4.3.1 for more details about these steps.

E.2 Lexical Similarity Baseline: Precision/Recall

Table 8: Extended metrics comparing each summary type to the full court opinion. Precision and recall reflect fact
overlap using string-level matching; ROUGE and SBERT measure structural and semantic similarity.

Summary Stakeholder Prec. Recall ROUGE-1 ROUGE-2 ROUGE-L TF-IDF SBERT

llama

Beschwerdeführer 0.843 0.096 0.168 0.087 0.088 0.676 0.753
Beschwerdegegner 0.849 0.095 0.167 0.088 0.087 0.688 0.751
No role 0.892 0.085 0.153 0.085 0.095 0.683 0.731
Richter 0.928 0.109 0.190 0.129 0.137 0.762 0.667
Staatsanwalt 0.910 0.123 0.211 0.138 0.145 0.745 0.689
Strafverteidiger 0.800 0.120 0.203 0.097 0.101 0.659 0.755

o1

Beschwerdeführer 0.679 0.142 0.228 0.067 0.081 0.667 0.748
Beschwerdegegner 0.683 0.142 0.227 0.068 0.082 0.673 0.750
No role 0.811 0.099 0.172 0.070 0.087 0.680 0.731
Richter 0.800 0.108 0.187 0.079 0.095 0.704 0.664
Staatsanwalt 0.772 0.132 0.220 0.090 0.107 0.689 0.662
Strafverteidiger 0.641 0.171 0.260 0.072 0.091 0.646 0.751

Swissblawg Reference 0.917 0.145 0.240 0.190 0.195 0.734 0.738
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F Human Evaluation

F.1 Instructions
Purpose of the evaluation You are helping us evaluate how well different summaries of court decisions
reflect: The key facts, and The legal reasoning and arguments, and whether the summaries appear favorable
or biased toward a specific legal stakeholder (e.g., defense attorney). We are comparing these human
judgments to LLM-based evaluations to assess how well automatic evaluations align with human intuition.

Task overview
You will annotate 10 court cases: 5 from criminal law, 5 from private law. For each case, you will

receive: (1) The full court opinion (2) 9 summaries of the case
For each summary, please respond to the following questions using the dropdowns provided:
Inclusion of facts
On a scale of 1–7, how well does the summary cover the key facts of the case?
1: Summary misses nearly all key facts
2: Summary includes only a few major facts
3: Summary covers some content, but many key facts are missing
4: Moderate coverage; includes some key facts, but not comprehensive
5: Mostly covers the important content, with a few omissions
6: Covers nearly all key facts
7: Extremely comprehensive — all major facts are clearly conveyed
Inclusion of legal reasoning
On a scale of 1–7, how well does the summary cover the key legal reasoning and legal arguments?
1: Summary misses nearly all key legal reasoning and legal arguments
2: Summary includes only a few major legal reasoning and legal arguments
3: Summary covers some content, but many key legal reasoning and legal arguments are missing
4: Moderate coverage; includes some key legal reasoning and arguments, but not comprehensive
5: Mostly covers the important content, with a few omissions
6: Covers nearly all key legal reasoning and legal arguments
7: Extremely comprehensive — all major legal reasoning and legal arguments are clearly conveyed
Perceived Favorability (Yes / No / Unsure): Does the summary appear particularly favorable to the

assigned stakeholder?
For criminal law cases: Assess whether the summary appears favorable to an imaginary defense attorney

(Strafverteidiger) whose client is in a similar position as the defendant in the opinion.
For private law cases: Assess whether the summary appears favorable to an imaginary attorney

representing a client in the position of the Beschwerdeführer (i.e., the party initiating the appeal).
(Optional) Free-text: Any major omissions or inaccuracy/bias you noticed?

Saving and uploading your annotations For each case:
1. Download the corresponding annotation spreadsheets
2. Fill out the spreadsheet with your annotations
3. Re-upload the completed file into the respective case folder in the Dropbox
Please keep the original format and filename structure to help us merge everything later. Let us know if

you run into any upload issues.

Tips
- Inclusion: The statement doesn’t need to appear verbatim — paraphrased content is fine if the core

meaning is preserved
- Favorability: Think from the point of view of the stakeholder. Would this fact or argument help their

case? Undermine it? Or is it neutral?
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G Examples of Court Opinion and Summaries

G.1 Criminal law case

G.1.1 Court opinion
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

T 0/2 6B_125/2011
Urteil vom 7. Juli 2011 Strafrechtliche Abteilung
Besetzung Bundesrichter Mathys, Präsident, Bundesrichter Wiprächtiger, Bundesrichterin Jacquemoud-

Rossari, Gerichtsschreiber Borner.
Verfahrensbeteiligte J.________, vertreten durch Rechtsanwältin Lisa Zaugg, Beschwerdeführer,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau, Frey-Herosé-Strasse 12, Wielandhaus, 5001 Aarau,

Beschwerdegegnerin.
Gegenstand Fristwiederherstellung,
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in

Strafsachen, vom 18. Februar 2011.
Sachverhalt:
A. Am 31. Dezember 2005 endete die Aufenthaltsbewilligung von J.________, weshalb er auf diesen

Zeitpunkt die Schweiz hätte verlassen müssen. Nach seinen Angaben konnte er nicht rechtzeitig ausreisen,
weil sich die Erneuerung seines abgelaufenen serbischen Passes verzögert hatte. Als er am 25. Januar
2006 auf der Gemeinde F.________ vorsprach, wurde er verhaftet. Nachdem ihm eröffnet worden
war, dass er wegen illegalen Aufenthalts in der Schweiz zur Anzeige gebracht werde, wurde er nach
Serbien ausgeschafft. Das Bezirksamt Baden verurteilte J.________ am 14. September 2006 wegen
illegalen Aufenthalts in der Schweiz zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von 30 Tagen und widerrief den
bedingten Strafvollzug einer Gefängnisstrafe von 60 Tagen aus dem Jahre 2004 wegen ANAG-Vergehens.
Die Zustellung des Strafbefehls vollzog das Amt, indem es diesen am 2. Oktober 2006 im Amtsblatt
veröffentlichte. Am 5. Januar 2011 reiste J.________ in die Schweiz ein. Er wurde sofort verhaftet und
dem Strafvollzug zugeführt.

B. J.________ stellte am 26. Januar 2011 ein Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist gegen
den Strafbefehl vom 14. September 2006. Die Staatsanwaltschaft Baden wies das Gesuch am 31. Januar
2011 ab. Eine Beschwerde des Gesuchstellers wies das Obergericht des Kantons Aargau am 18. Februar
2011 ab, soweit es darauf eintrat.

C. J.________ führt Beschwerde in Strafsachen und beantragt sinngemäss, der angefochtene Entscheid
sei aufzuheben und die Einsprachefrist gegen den Strafbefehl vom 14. September 2006 sei wieder-
herzustellen.

Erwägungen:
1. Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsver-

lust erwachsen, so kann sie die Wiederherstellung der Frist verlangen; dabei hat sie glaubhaft zu machen,
dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO). National- und Ständerat ersetzten
ursprünglich mildere Formulierungen wie "kein grobes Verschulden" (Art. 107 Abs. 1 VE StPO) und
"kein oder nur ein leichtes Verschulden" (Art. 92 Abs. 1 E StPO) durch "kein Verschulden". Deshalb
ist die Rechtsprechung zu Art. 35 OG ("unverschuldet") weiterhin aktuell. Danach kommt die Wieder-
herstellung nur in Betracht, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann, wenn sie
mit andern Worten aus hinreichenden objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten worden ist,
fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen. Dabei muss es sich um Gründe von einigem
Gewicht handeln. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist,
der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet
werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Wiederherstellung kann
nur in Fällen klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei oder ihres Vertreters
oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst sie aus (Urteil 6P.154/2003 vom
26. Februar 2004 E. 2.1). Allgemein wird vorausgesetzt, dass es dem Betroffenen in seiner konkreten
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Situation unmöglich war, die fragliche Frist zu wahren oder mit der Fristwahrung einen Dritten zu be-
trauen (CHRISTOF RIEDO, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 94 N. 35 mit
Hinweisen).

1.1 Die Vorinstanz erwägt unter anderem, der Beschwerdeführer könne nicht ernsthaft behaupten, er
habe nicht mit einem Strafbefehl rechnen müssen. Es seien Abklärungen zur Person erfolgt, und er sei als
Beschuldigter zur Sache befragt worden. Auch sei ihm die Anzeige an das Bezirksamt Baden eröffnet
worden. Gestützt darauf und angesichts seiner Vorstrafe wegen Vergehens gegen das ANAG in den Jahren
2000 bis 2003 habe er sehr wohl mit einem entsprechenden Strafbefehl rechnen müssen. Hätte er eine
Zustellung auf dem Weg der Publikation verhindern wollen, wäre es an ihm gelegen, den Behörden eine
Zustelladresse mitzuteilen (angefochtener Entscheid S. 6 Ziff. 4.2). Der Beschwerdeführer macht geltend,
er sei sich "alles andere denn einer strafrechtlich relevanten Schuld bewusst" gewesen, sondern habe sich
unschuldig verhaftet und in eine Strafuntersuchung involviert gefühlt, da er sich in einer rechtfertigenden
Pflichtenkollision (Ausreiseverfügung - fehlender Reisepass) befunden habe. Dass ihm kein Strafbefehl
ausgehändigt worden sei, dürfte für ihn ein Indiz seiner Straflosigkeit gewesen sein (Beschwerdeschrift, S.
4 unten).

1.2 Als die Behörden den Beschwerdeführer am 25. Januar 2006 verhafteten, klärten sie dessen
Personalien ab, befragten ihn als Angeschuldigten zur Sache und eröffneten ihm, dass er wegen illegalen
Aufenthalts in der Schweiz beim Bezirksamt verzeigt werde. Bereits in den Jahren 2003/2004 war der
Beschwerdeführer in ein Strafverfahren wegen Widerhandlung gegen Art. 23 Abs. 1 ANAG verwickelt,
das mit Strafbefehl vom 30. September 2004 (bedingte Gefängnisstrafe von 60 Tagen) seinen Abschluss
fand. Es ist anzunehmen, dass der Beschwerdeführer auch in jenem Verfahren vorgängig zur Person
und zur Sache befragt und an das zuständige Amt verzeigt worden war. Als er 1996 in die Schweiz
kam und auch als er 2005 ausgewiesen wurde, erlebte er, dass die Verfahren mit einem Entscheid in
der Sache (Verfügung) ihren Abschluss fanden. Angesichts dieser persönlichen Erfahrungen musste
der Beschwerdeführer damit rechnen, dass auch die Verzeigung beim Bezirksamt Baden mit einem
Sachentscheid (Einstellung, Freispruch oder Verurteilung) seinen Abschluss finden werde. Dass er
sich in einer "rechtfertigenden Pflichtenkollision" befunden haben will, welche das Verfahren hätte
hinfällig werden lassen, überzeugt nicht. Im Gegenteil war seine Ausweisung ein klarer Fingerzeig, dass
die Behörde seine Ansicht nicht teilte. Ansonsten hätte sie ihn nicht ausgeschafft. Es trifft zwar zu,
dass die Behörde den Beschwerdeführer darauf hätte aufmerksam machen können, ein Zustelldomizil
anzugeben und auch die Folgen eines Unterlassens zu bedenken. Das wäre wünschenswert, um allfälligen
Unklarheiten vorzubeugen und unnötige Verfahren zu vermeiden. Doch ändert dies nichts an der Tatsache,
dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner Erfahrungen damit rechnen musste, das Verfahren werde mit
einer Verfügung beendet. Als sorgsame Person hätte er etwas unternehmen müssen, um von der Verfügung
Kenntnis nehmen zu können. Im Ergebnis ist die vorinstanzliche Beurteilung nicht zu beanstanden.

2. Der Beschwerdeführer stellt in Frage, ob überhaupt ein Strafbefehl hätte erlassen werden dürfen,
und beanstandet die Modalitäten der Eröffnung. Diese Fragen betreffen den Sachentscheid, nicht jedoch
die Fristwiederherstellung. Darauf ist nicht einzutreten.

3. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Der Beschwerdeführer stellt ein
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Da seine Begehren von vornherein aussichtslos erschienen, ist
das Gesuch abzuweisen (Art. 64 Abs. 1 BGG). Bei der Bemessung der Gerichtskosten ist jedoch seinen
finanziellen Verhältnissen Rechnung zu tragen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3. Die Gerichtskosten von Fr. 800.– werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in

Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. Juli 2011
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Der Präsident: Der

Gerichtsschreiber:
Mathys Borner
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G.1.2 Summaries
Swissblawg Konrad Jeker kommentiert auf seinem Blog strafprozess.ch den bundesgerichtlichen
Entscheid 6B_125/2011 vom 7. Juli 2011" in dem über die Wiederherstellung einer Einsprachefrist
gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO zur Anfechtung eines Strafbefehls zu befinden war. Bei Beurteilung der
Voraussetzung" dass die ersuchende Partei "an der Säumnis kein Verschulden trifft" legt das Gericht einen
strengen Massstab an. , Im vorliegenden Fall wurde dem ausländischen Beschwerdeführer, der nach
abgelaufener Aufenthaltsbewilligung verhaftet und in seine Heimat ausgeschafft worden war, der Straf-
befehl wegen illegalen Aufenthalts mangels Zustelldomizil durch Publikation im Amtsblatt "zugestellt".
Mit dem Strafbefehl wurde auch der Widerruf einer bedingten Freiheitsstrafe verfügt. Diese Zustellung
erfolgte laut Bundesgericht zu Recht" da die Säumnis nicht unverschuldet war: 1.2 [...] Es trifft zwar zu,
dass die Behörde den Beschwerdeführer darauf hätte aufmerksam machen können, ein Zustelldomizil
anzugeben und auch die Folgen eines Unterlassens zu bedenken. Das wäre wünschenswert, um allfälligen
Unklarheiten vorzubeugen und unnötige Verfahren zu vermeiden. Doch ändert dies nichts an der Tatsache,
dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner Erfahrungen damit rechnen musste, das Verfahren werde
mit einer Verfügung beendet. Als sorgsame Person hätte er etwas unternehmen müssen, um von der
Verfügung Kenntnis nehmen zu können.

No role (o1) Das Bundesgericht befasst sich in diesem Urteil mit der Frage, ob die Frist zur Einsprache
gegen einen Strafbefehl wiederhergestellt werden kann, wenn eine betroffene Person bei ihrer Ausreise
keine Zustelladresse in der Schweiz hinterlassen hat und erst Jahre später von der Verurteilung erfährt.

Hintergrund war, dass der Beschwerdeführer J.________ wegen illegalen Aufenthalts verhaftet und
ausgewiesen wurde. Anschließend stellte das Bezirksamt Baden am 14. September 2006 einen Straf-
befehl aus (30 Tage Gefängnis und Widerruf einer früher bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe). Da
J.________ keine Zustelladresse angab, wurde der Strafbefehl via Publikation im Amtsblatt eröffnet. Erst
bei seiner Wiedereinreise im Januar 2011 erfuhr er von der Strafe und beantragte eine Wiederherstellung
der Einsprachefrist, da er sich nicht habe verteidigen können.

Das Bundesgericht bestätigt die Vorinstanz, wonach die Fristwiederherstellung nur möglich ist, wenn
das Versäumnis unverschuldet war. J.________ habe jedoch gewusst, dass gegen ihn ein Verfahren lief,
zumal er bereits bei seiner Verhaftung darüber informiert wurde, dass er angezeigt werde. Als „sorgsame
Person“ habe er hiermit rechnen und Vorkehrungen treffen müssen (z.B. eine Zustelladresse benennen).
Da ihm somit ein Verschulden anzulasten ist, wird die Wiederherstellung der Einsprachefrist abgelehnt.
Folglich bleibt der Strafbefehl rechtskräftig. Auch die Einwände gegen den Erlass des Strafbefehls selbst
sind im vorliegenden Verfahren zur Fristwiederherstellung nicht relevant. Das Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege wurde mangels Erfolgsaussichten abgewiesen.

No role (llama) Das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 7. Juli 2011 betrifft den Fall von
J.________, der am 31. Dezember 2005 seine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verlor und daraufhin
nicht ausreiste, da sein serbischer Pass abgelaufen war. Nach seiner Verhaftung am 25. Januar 2006 wurde
er wegen illegalen Aufenthalts in der Schweiz zur Anzeige gebracht und nach Serbien ausgeschafft. Das
Bezirksamt Baden verurteilte ihn am 14. September 2006 zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von 30
Tagen und widerrief den bedingten Strafvollzug einer früheren Verurteilung.

J.________ stellte am 26. Januar 2011 ein Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist gegen den
Strafbefehl vom 14. September 2006, das von der Staatsanwaltschaft Baden und später vom Obergericht
des Kantons Aargau abgelehnt wurde. J.________ führte Beschwerde beim Bundesgericht und beantragte
die Wiederherstellung der Einsprachefrist.

Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab, da J.________ nicht glaubhaft machen konnte, dass er an
der Säumnis kein Verschulden traf. Die Vorinstanz hatte bereits festgestellt, dass J.________ aufgrund
seiner Erfahrungen mit dem Schweizer Rechtssystem und seiner Vorstrafe damit rechnen musste, dass
das Verfahren mit einem Sachentscheid enden würde. Das Bundesgericht befand, dass J.________ als
sorgsame Person etwas unternehmen hätte müssen, um von der Verfügung Kenntnis nehmen zu können.

Das Bundesgericht wies auch das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ab, da die Begehren von
J.________ von vornherein aussichtslos erschienen. Die Gerichtskosten von 800 Franken wurden
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J.________ auferlegt, wobei jedoch seine finanziellen Verhältnisse bei der Bemessung der Kosten berück-
sichtigt wurden.

Judge (o1) 1. Tatsachen
Der Beschwerdeführer J.________ verfügte nur bis zum 31. Dezember 2005 über eine Aufenthalts-

bewilligung in der Schweiz. Aufgrund der verzögerten Erneuerung seines serbischen Passes reiste er
nicht fristgemäss aus. Am 25. Januar 2006 wurde er von den Gemeindebehörden erfasst, verhaftet und
wegen illegalen Aufenthalts zur Anzeige gebracht. In der Folge schaffte man ihn nach Serbien aus. Mit
Strafbefehl vom 14. September 2006 verurteilte das Bezirksamt Baden den Beschwerdeführer wegen
illegalen Aufenthalts zu 30 Tagen unbedingtem Gefängnis und widerrief zudem den bedingten Vollzug
einer früheren Gefängnisstrafe von 60 Tagen. Der Strafbefehl wurde am 2. Oktober 2006 im Amtsblatt
öffentlich zugestellt. Der Beschwerdeführer reiste am 5. Januar 2011 erneut in die Schweiz ein und
wurde unverzüglich inhaftiert. Mit Gesuch vom 26. Januar 2011 beantragte er die Wiederherstellung
der Einsprachefrist gegen den Strafbefehl, was von der Staatsanwaltschaft und in zweiter Instanz vom
Obergericht des Kantons Aargau abgewiesen wurde. Gegen diesen Entscheid richtete sich die Beschwerde,
die an das Bundesgericht weitergezogen wurde.

2. Rechtliche Argumentation in syllogistischer Form
a) Obersatz (Gesetzliche Grundlage)

Gemäß Art. 94 Abs. 1 StPO kann eine versäumte Frist nur dann wiederhergestellt werden, wenn die
säumige Partei glaubhaft macht, dass sie an der Fristversäumnis kein eigenes Verschulden trifft. Jegliches,
auch geringfügiges Verschulden schließt die Wiederherstellung aus.

b) Untersatz (Anwendung auf den Einzelfall)
• Der Beschwerdeführer wusste bereits aufgrund seiner früheren Verurteilungen und der polizeilichen
Vorführung am 25. Januar 2006, dass gegen ihn im Zusammenhang mit dem illegalen Aufenthalt ein
Strafverfahren eingeleitet worden war.
• Er hätte mithin vor seiner Ausschaffung oder unmittelbar danach dafür sorgen können, dass ihm
ein allfälliger Strafbescheid ordnungsgemäß zugestellt wird (z.B. durch Bekanntgabe einer gültigen
Zustelladresse).
• Da er hierfür keine Vorkehrungen traf, wird ihm ein Verschulden an der Fristversäumnis vorgeworfen: Es
wäre ihm ohne Weiteres möglich und zumutbar gewesen, die relevanten Behörden über eine Zustelladresse
zu informieren.

c) Schlusssatz (Entscheid)
Da dem Beschwerdeführer ein Verschulden an der Säumnis anzulasten ist, kann die Frist zur Einsprache
gegen den Strafbefehl nicht wiederhergestellt werden. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. Das Gesuch
um unentgeltliche Rechtspflege wird gleichfalls abgelehnt, da der Beschwerdeführer von Beginn an mit
einer Erfolglosigkeit seines Begehrens rechnen musste.

Judge (llama) Zusammenfassung der Tatsachen:
Der Beschwerdeführer J.________, ein serbischer Staatsbürger, hatte am 31. Dezember 2005 seine

Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verloren und sollte die Schweiz verlassen. Aufgrund von
Verzögerungen bei der Erneuerung seines Passes konnte er nicht rechtzeitig ausreisen. Am 25. Jan-
uar 2006 wurde er verhaftet und nach Serbien ausgeschafft. Das Bezirksamt Baden verurteilte ihn am
14. September 2006 wegen illegalen Aufenthalts in der Schweiz zu einer unbedingten Gefängnisstrafe
von 30 Tagen. Der Strafbefehl wurde im Amtsblatt veröffentlicht, ohne dass der Beschwerdeführer
direkt benachrichtigt wurde. Am 5. Januar 2011 reiste der Beschwerdeführer erneut in die Schweiz
ein und wurde sofort verhaftet. Er stellte am 26. Januar 2011 ein Gesuch um Wiederherstellung der
Einsprachefrist gegen den Strafbefehl vom 14. September 2006, das von der Staatsanwaltschaft Baden
und dem Obergericht des Kantons Aargau abgelehnt wurde.

Zusammenfassung der rechtlichen Argumente:
i) Die Wiederherstellung einer Frist ist möglich, wenn eine Partei eine Frist versäumt und ihr daraus ein

erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwächst, vorausgesetzt, sie macht glaubhaft, dass sie an der
Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO).
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ii) Der Beschwerdeführer hatte aufgrund seiner Vorstrafe und der Umstände seines Falls damit rechnen
müssen, dass das Verfahren mit einem Sachentscheid (Einstellung, Freispruch oder Verurteilung) beendet
würde.

iii) Der Beschwerdeführer hätte als sorgsame Person etwas unternehmen müssen, um von der Verfügung
Kenntnis nehmen zu können, insbesondere da er mit einem entsprechenden Strafbefehl rechnen musste.

iv) Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer sich in einer "rechtfertigenden Pflichtenkollision" befand,
überzeugt nicht, da seine Ausweisung ein klarer Fingerzeig dafür war, dass die Behörde seine Ansicht
nicht teilte.

v) Der Beschwerdeführer trifft ein Verschulden an der Säumnis, da er nicht glaubhaft gemacht hat, dass
er an der Säumnis kein Verschulden trifft.

Urteil:
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Das Gesuch um unentgeltliche

Rechtspflege wird abgewiesen. Die Gerichtskosten von Fr. 800.– werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

Prosecutor (o1) 1. Zusammenfassung der Tatsachen (für den Blick eines Staatsanwalts)
J.________ war verpflichtet, die Schweiz Ende 2005 zu verlassen, da seine Aufenthaltsbewilligung

abgelaufen war. Er reiste jedoch nicht aus und wurde am 25. Januar 2006 verhaftet, wobei ihm mitgeteilt
wurde, dass er wegen illegalen Aufenthalts angezeigt werde. Nach seiner Ausschaffung im Anschluss an
die Verhaftung erging am 14. September 2006 ein Strafbefehl (30 Tage Gefängnis) und der Widerruf eines
bedingten Strafvollzugs aus dem Jahr 2004 (60 Tage Gefängnis). Dieser Strafbefehl wurde öffentlich
zugestellt, indem er am 2. Oktober 2006 im Amtsblatt publiziert wurde.

Erst im Januar 2011 reiste J.________ wieder in die Schweiz ein und wurde sogleich verhaftet, um
die Freiheitsstrafe anzutreten. Darauf stellte er ein Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist
gegen den Strafbefehl von 2006. Dieses Gesuch wies die Staatsanwaltschaft Baden zurück, und die
Beschwerde gegen diesen Entscheid blieb vor dem Obergericht Aargau erfolglos. Mit seiner Beschwerde
an das Bundesgericht beantragte J.________ unter anderem die Wiederherstellung der Frist; auch dort
blieb er ohne Erfolg.

2. Zusammenfassung der rechtlichen Argumente in syllogistischer Form
a) Obersatz (Major Premise):

Nach Art. 94 Abs. 1 StPO kann eine versäumte Frist nur dann wiederhergestellt werden, wenn die
betroffene Person an der Säumnis kein eigenes Verschulden trifft. Bereits geringfügiges Verschulden
schließt die Möglichkeit der Wiederherstellung aus.

b) Untersatz (Minor Premise):
J.________ wusste oder hätte wissen müssen, dass gegen ihn wegen illegalen Aufenthalts ein Strafver-
fahren lief. Er war vor seiner Ausschaffung verhaftet und befragt worden und hatte bereits eine Vorstrafe
wegen eines entsprechenden Delikts (Widerhandlung gegen das ANAG). Trotz dieser Vorerfahrungen und
behördlichen Hinweise unterließ er es, eine geeignete Zustelladresse anzugeben oder sich rechtzeitig nach
einem behördlichen Entscheid zu erkundigen.

c) Konklusion (Conclusion):
Da J.________ den Fristablauf zumindest fahrlässig verursachte, ist sein Verschulden nicht auszuschließen.
Somit ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Fristwiederherstellung) zu verweigern. Folglich
bleibt der Strafbefehl von 2006 in Rechtskraft bestehen, einschließlich der angeordneten Freiheitsstrafe.

Prosecutor (llama) Zusammenfassung der Tatsachen:
Der Beschwerdeführer J.________, ein serbischer Staatsbürger, hatte am 31. Dezember 2005 seine

Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verloren und sollte die Schweiz verlassen. Aufgrund von Proble-
men mit der Erneuerung seines serbischen Passes konnte er nicht rechtzeitig ausreisen. Am 25. Januar
2006 wurde er verhaftet und wegen illegalen Aufenthalts in der Schweiz zur Anzeige gebracht. Das
Bezirksamt Baden verurteilte ihn am 14. September 2006 zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von
30 Tagen und widerrief den bedingten Strafvollzug einer Gefängnisstrafe von 60 Tagen aus dem Jahre
2004. Der Strafbefehl wurde am 2. Oktober 2006 im Amtsblatt veröffentlicht. Am 5. Januar 2011 reiste
J.________ erneut in die Schweiz ein und wurde verhaftet. Er beantragte die Wiederherstellung der
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Einsprachefrist gegen den Strafbefehl vom 14. September 2006, was von der Staatsanwaltschaft Baden
und dem Obergericht des Kantons Aargau abgelehnt wurde.

Zusammenfassung der rechtlichen Argumente:
i) Die Wiederherstellung einer Frist ist möglich, wenn eine Partei eine Frist versäumt hat und ihr

daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde, vorausgesetzt, sie trifft kein
Verschulden an der Säumnis (Art. 94 Abs. 1 StPO).

ii) Der Beschwerdeführer J.________ hat nicht glaubhaft gemacht, dass er an der Säumnis kein
Verschulden trifft, da er aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen und der Umstände des Verfahrens
damit rechnen musste, dass das Verfahren mit einem Sachentscheid beendet werden würde.

iii) Daher ist die Wiederherstellung der Einsprachefrist gegen den Strafbefehl vom 14. September 2006
nicht gerechtfertigt, und die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Urteil:
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Das Gesuch um unentgeltliche

Rechtspflege wird abgewiesen. Die Gerichtskosten werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

Defense Attorney (o1) 1. Rechtliche Argumente zugunsten des Mandanten
Aus dem Urteil ergibt sich, dass eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand (Fristwiederherstellung)
nach Art. 94 StPO nur in Betracht kommt, wenn den Beschuldigten kein Verschulden an der Fristversäum-
nis trifft. Für unseren Mandanten lässt sich daraus der Ansatz ableiten, dass er glaubhaft machen muss,
dass ihm eine unverschuldete Hinderung an der fristgerechten Einlegung des Rechtsmittels widerfahren
ist. Insbesondere kann angeführt werden:
• Die Behörden hätten ihn deutlicher zur Angabe eines Zustelldomizils anhalten oder ihn zumindest auf
die Konsequenzen einer Nichtangabe hinweisen können.
• Er habe subjektiv davon ausgehen dürfen, dass – sofern kein Strafbefehl unmittelbar zugestellt wird –
kein Bedarf bestehe, aktiv nach dem Verfahrensstand zu forschen.
• Seine konkreten Lebensumstände (z.B. fehlendes festes Domizil, Probleme mit Reisedokumenten) hätten
eine sicherere Kommunikation mit den Strafverfolgungsbehörden erheblich erschwert.

2. Tatsachen zur Unterstützung (syllogistischer Aufbau)
• Obersatz (Gesetzliche Grundlage): Nur wer die Fristversäumnis nicht verschuldet hat, kann Wiederein-
setzung erhalten (Art. 94 Abs. 1 StPO).
• Untersatz (Individuelle Situation des Mandanten): Unser Mandant konnte aufgrund (a) der fehlenden
behördlichen Hinweise zur Adressangabe, (b) seiner subjektiven Wahrnehmung, nicht mit dem Erlass
eines Strafbefehls oder mit dessen Eröffnung durch Publikation rechnen, zumal er keine aus seiner Sicht
klaren Signale erhielt, die Zustellverfügungen stünden unmittelbar bevor. Zudem bestanden objektive
Hindernisse (z.B. Dokumentenprobleme, Ausreisezwang), die eine geordnete Kommunikation mit den
Behörden erschwerten.
• Schlussfolgerung (Rechtsfolge): Ist unser Mandant folglich ohne eigenes Verschulden an einer frist-
gerechten Einsprache gehindert gewesen, steht ihm nach dem Gesetz die Wiedereinsetzung in den
vorherigen Stand zu, sodass das Verfahren erneut eröffnet werden muss.

3. Auseinandersetzung mit möglichen Gegenargumenten der Staatsanwaltschaft
• Gegenargument: Der Beschuldigte sei längst darüber informiert gewesen, dass ein Strafverfahren
gegen ihn läuft, da er in polizeiliche Abklärungen einbezogen und über eine Anzeige an das Bezirksamt
unterrichtet wurde. → Entgegnung: Selbst wenn dies zutrifft, durfte unser Mandant infolge fehlender
unmittelbarer Zustellung, fehlender konkreter Belehrung und seiner damals schwierigen Ausreisesituation
davon ausgehen, das Verfahren würde sich erledigen oder werde anders abgewickelt.
• Gegenargument: Wegen seiner Vorstrafen und früheren Verfahren hätte er wissen müssen, dass auch
diesmal ein Strafbefehl ergehen könnte. → Entgegnung: Die bloße Erfahrung aus früheren Verfahren
begründet noch keine automatische Kenntnis über die konkrete Zustellungsart (Publikation im Amtsblatt),
zumal diese Form der Eröffnung – ohne ausdrücklichen Hinweis – im Einzelfall überraschend sein kann.
• Gegenargument: Eine „rechtfertigende Pflichtenkollision“ (fehlende Ausreisemöglichkeit vs. drohendes
Verfahren) ist kein ausreichender Entschuldigungsgrund. → Entgegnung: Die tatsächliche Unmöglichkeit,
rechtzeitig zu reagieren (keine Ausweispapiere, Ausreise ohne stabile Bleibeadresse), erschwerte die Kon-
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taktaufnahme mit den Behörden. Diese objektiven Umstände sind unserem Mandanten nicht vorwerfbar
und stützen die Annahme fehlenden Verschuldens.

Mit diesem Argumentationsaufbau lässt sich zugunsten des Mandanten geltend machen, dass die
Fristversäumnis nicht auf sein Verschulden zurückzuführen war und dass die Voraussetzungen für eine
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand erfüllt sein können.

Defense Attorney (llama) Ich werde mich bemühen, das Urteil nach den angegebenen Regeln zusam-
menzufassen.

1. Rechtliche Argumente, die meinem Mandanten helfen würden:
* Die Wiederherstellung der Einsprachefrist ist möglich, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie an

der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO).
* Die Rechtsprechung zu Art. 35 OG ("unverschuldet") ist weiterhin aktuell, wonach die Wiederherstel-

lung nur in Betracht kommt, wenn der säumigen Person kein Vorwurf gemacht werden kann.
* Die Säumnis ist unverschuldet, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln

vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder
dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte.

2. Tatsachen, die die rechtlichen Argumente stützen:
* Mein Mandant war sich unschuldig verhaftet und in eine Strafuntersuchung involviert gefühlt, da

er sich in einer rechtfertigenden Pflichtenkollision (Ausreiseverfügung - fehlender Reisepass) befunden
hatte.

* Ihm war kein Strafbefehl ausgehändigt worden, was für ihn ein Indiz seiner Straflosigkeit gewesen
sein dürfte.

* Die Behörde hätte ihn darauf aufmerksam machen können, ein Zustelldomizil anzugeben und auch
die Folgen eines Unterlassens zu bedenken.

* Mein Mandant hatte keine Möglichkeit, von der Verfügung Kenntnis zu nehmen, da er keine Zustel-
ladresse mitgeteilt hatte.

Syllogistischer Prozess:
* Alle Menschen, die sich in einer rechtfertigenden Pflichtenkollision befinden, sind unverschuldet,

wenn sie keine Möglichkeit haben, von einer Verfügung Kenntnis zu nehmen.
* Mein Mandant befand sich in einer rechtfertigenden Pflichtenkollision und hatte keine Möglichkeit,

von der Verfügung Kenntnis zu nehmen.
* Mein Mandant ist daher unverschuldet und die Wiederherstellung der Einsprachefrist ist gerechtfertigt.
Gegenargumente der Staatsanwaltschaft:
* Die Staatsanwaltschaft wird argumentieren, dass mein Mandant mit einem Strafbefehl rechnen musste,

da er bereits in einem früheren Verfahren wegen Widerhandlung gegen Art. 23 Abs. 1 ANAG verwickelt
war.

* Die Staatsanwaltschaft wird auch argumentieren, dass mein Mandant sich nicht um eine Zustelladresse
gekümmert hat, was seine Säumnis verschuldet.

Antwort auf die Gegenargumente:
* Mein Mandant war sich unschuldig verhaftet und in eine Strafuntersuchung involviert gefühlt, was

seine Unwissenheit über die Möglichkeit eines Strafbefehls erklärt.
* Die Tatsache, dass mein Mandant keine Zustelladresse mitgeteilt hat, ändert nichts daran, dass die

Behörde ihn darauf aufmerksam machen konnte, ein Zustelldomizil anzugeben und auch die Folgen eines
Unterlassens zu bedenken. Dies wäre wünschenswert gewesen, um allfälligen Unklarheiten vorzubeugen
und unnötige Verfahren zu vermeiden.

G.2 Private law case
G.2.1 Court opinion
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

T 0/2
4A_125/2014
Urteil vom 2. Juni 2014
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I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung Bundesrichterin Klett, Präsidentin, Bundesrichterinnen Hohl, Kiss, Gerichtsschreiber Kölz.
Verfahrensbeteiligte A.________ AG, vertreten durch Rechtsanwalt Damian Keel, Beschwerdeführerin,
gegen
B.________ AG, vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Stadelmann, Beschwerdegegnerin.
Gegenstand Mietvertrag, Grundlagenirrtum,
Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen, III. Zivilkammer, vom 13. Januar

2014.
Sachverhalt:
A. Die A.________ AG (Vermieterin, Beschwerdeführerin), vertreten durch die C.________ AG, und

die B.________ AG (Mieterin, Beschwerdegegnerin) unterzeichneten am 21. September 2011 bzw. 19.
Oktober 2011 einen Mietvertrag für gewerbliche Räume im Wohn- und Geschäftshaus D.________ in St.
Gallen. Die Mieterin mietete ab dem 1. Januar 2012 ein Büro mit einer Fläche von ca. 86 m2 im 2. OG
und ein Archiv/Lager mit einer Fläche von ca. 43 m2 im 4. UG für einen monatlichen Bruttomietzins von
Fr. 2’544.15.

Vor der Vertragsunterzeichnung fanden zwei Besichtigungen statt. Anlässlich jener vom 22. September
2011 stellte die Mieterin ein lautes Geräusch vorne rechts im Raum fest, das sie beim ersten Mal nicht
gehört hatte. Die Mieterin erklärte in ihrem E-Mail vom 22. September 2011, dass dieses Geräusch auf
die Dauer "nicht so erträglich" für ihre Mitarbeiter sei. Die C.________ AG antwortete mit E-Mail vom
30. September 2011, es habe sich herausgestellt, dass das Geräusch von der Lüftung stamme. Deren
Einstellung werde überprüft, sodass die Geräusche entsprechend gedämmt würden. Mit E-Mail vom 3.
Oktober 2011 erkundigte sich die Mieterin, was man machen werde, falls die Geräuschentwicklung nicht
gedämmt werden könne, und wer allfällige Kosten für Zusatzmassnahmen übernehme. In der Antwort
wurde ausgeführt, dass die Geräusche das Mietobjekt respektive dessen Nutzung nicht beeinträchtigen
sollten. Allfällige Zusatzmassnahmen bei effektiv zu lauten Geräuschen würden von der Vermieterin
getragen. Das Problem sollte jedoch in den nächsten Tagen gelöst werden.

Am 15. Dezember 2011 übergab die Vermieterin der Mieterin die Mieträumlichkeiten. Am 19.
Dezember erfolgte der Umzug.

Mit E-Mail vom 5. Januar 2012 wurde die Mieterin über den Prüfungsbericht der Firma E.________
GmbH vom 12. Dezember 2011 informiert. Diese hatte die akustischen Verhältnisse in der Liegenschaft
untersucht. Sie hielt in ihrem Bericht fest, dass die störenden Geräusche aus dem Technikraum der
MRI-Anlage in den angrenzenden Räumen stammten und die Anforderungen der SIA 181 nicht und die
Normalanforderungen der SUVA nur teilweise eingehalten würden. Der untersuchende Akustiker äusserte
sich überdies zu den möglichen Massnahmen zur Reduktion der Geräusche. Er befand, die MRI-Anlage
sei nicht korrekt installiert, und ein gutes Resultat zur Reduktion der Körperschalleinleitungen könne
nur durch ein Aufstellen der MRI-Anlage ohne Doppelboden erreicht werden. Betreffend den Pfeifton
sei die Körperschalleinleitung kaum veränderbar. Als alternative Möglichkeit zur Reduktion der Schal-
lübertragung zog der Akustiker den Aufbau einer Vorsatzschale in den Büroräumlichkeiten der Beklagten
in Erwägung. Er ging dabei davon aus, dass dadurch eine Schallisolierung für die Maschinengeräusche
prinzipiell möglich sei. Keine klare Antwort gab er hinsichtlich des Pfeiftons; das Resultat hänge von der
verbleibenden Decken- und Bodenabstrahlung ab.

Die Mieterin teilte der Vermieterin am 11. Januar 2012 mit, dass sie wegen Willensmangels/Täuschung
die Mietverträge für die Büroräumlichkeiten und das Archiv für unverbindlich bzw. als aufgelöst betrachte.
Eventualiter berief sie sich auf Art. 258 OR i.V.m. Art. 107/108 OR und trat per sofort vom Vertrag
zurück.

Die Vermieterin bzw. deren Verwaltung hielt an der Fortsetzung des Mietverhältnisses fest und stellte
die Realisierung der vom Akustiker vorgeschlagenen Schallschutzmassnahmen in Aussicht. Sie bedauerte
die Einschränkungen auf der Mietfläche der Mieterin, sicherte aber gleichzeitig eine schnellstmögliche
und möglichst störungsfreie Sanierung zu. Auch offerierte sie der Mieterin Entschädigungen für die
Einschränkungen im Sinne des Mietrechts. Die Vermieterin ging von einer Beeinträchtigung der Mietsache
infolge der vorzunehmenden Sanierungsarbeiten mit einer Dauer von ein bis maximal zwei Wochen
aus. Die Mieterin erachtete die vorgesehene Sanierungsmassnahme durch eine Vorsatzschale in ihren
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Büroräumlichkeiten als untauglich und unzumutbar. Sie wies deshalb das Angebot der Fortsetzung des
Mietverhältnisses zurück und teilte der Vermieterin mit, dass sie die Mieträumlichkeiten nur so lange
nutzen werde, bis sie eine alternative Möglichkeit gefunden habe. Dann könne die Vermieterin die
Sanierungsarbeiten in Auftrag geben.

Am 2. März 2012 räumte die Mieterin die Mieträumlichkeiten und gab sie der Vermieterin zurück.
B. Mit Klage vom 17. August 2012 verlangte die Vermieterin beim Kreisgericht St. Gallen die

Verurteilung der Mieterin zur Zahlung der bisher aufgelaufenen Mietzinse aus dem Vertragsverhältnis in
der Höhe von Fr. 33’073.95 sowie die Beseitigung der von der Mieterin gegen die diversen Betreibungen
erhobenen Rechtsvorschläge. Die Mieterin beantragte die Abweisung der Klage, wobei sie sich auf
Willensmangel und Täuschung, eventualiter auf den sofortigen Vertragsrücktritt berief. Zudem stellte sie
einer allfälligen Forderung der Vermieterin verrechnungsweise eigene Ansprüche auf Schadenersatz für
die im Zusammenhang mit dem Umzug entstandenen Kosten und Aufwendungen entgegen. Schliesslich
machte sie auch eine Mietzinsreduktion in der Höhe des gesamten Monatsmietzinses geltend.

Mit Entscheid vom 23. Januar 2013 hiess die Einzelrichterin des Kreisgerichts die Klage unter
Beseitigung der betreffenden Rechtsvorschläge im Umfang von Fr. 33’073.95 gut.

Dagegen erhob die Mieterin Berufung an das Kantonsgericht St. Gallen und beantragte in der Sache
die Abweisung der Klage. Am 13. Januar 2014 hiess das Kantonsgericht die Berufung teilweise gut
und verpflichtete die Mieterin, der Vermieterin Fr. 3’676.70 nebst Zins zu bezahlen. In diesem Umfang
beseitigte es den Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes der Stadt St. Gallen.
Im gleichen Umfang gab es die dort hinterlegte Sicherheit zugunsten der Vermieterin frei; im Restbetrag
sei sie der Mieterin zurückzuerstatten. Das Kantonsgericht hielt einen Grundlagenirrtum für ausgewiesen
und demzufolge den Mietvertrag für unverbindlich. Für die Zeit, während der die Mieterin das Mietobjekt
belegt hatte, gewährte es ihr eine Mietzinsreduktion um 30 %, womit ein geschuldeter Betrag von Fr.
3’676.30 verblieb. Den von der Mieterin zur Verrechnung gestellten Schadenersatzanspruch verwarf das
Kantonsgericht.

C. Die Vermieterin beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, den Entscheid des Kantonsgerichts
aufzuheben und die Mieterin zu verpflichten, ihr Fr. 33’073.95 (Mietzins Januar 2012 bis Januar 2013)
nebst Zins zu 8 % seit 15. Juli 2012 zu bezahlen, den Rechtsvorschlag in den angehobenen Betreibungen
aufzuheben und die beim Betreibungsamt hinterlegte Sicherheit freizugeben. Eventuell sei die Sache zur
Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Mieterin beantragt, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen und den Entscheid des Kantons-
gerichts vom 13. Januar 2014 zu bestätigen. Die beim Betreibungsamt hinterlegte Sicherheit sei zu ihren
Gunsten freizugeben. Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassung.

Mit Präsidialverfügung vom 9. Mai 2014 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt.
Erwägungen:
1. Das angefochtene Urteil des Kantonsgerichts ist ein verfahrensabschliessender Endentscheid (Art.

90 BGG) einer letzten kantonalen Instanz im Sinne von Art. 75 Abs. 1 und 2 BGG. Sodann übersteigt
der Streitwert die Grenze nach Art. 74 Abs. 1 lit. a BGG in mietrechtlichen Fällen. Da auch die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist - unter Vorbehalt einer hinlänglichen Begründung (Erwägung
2) - grundsätzlich auf die Beschwerde einzutreten.

2.
2.1. Mit Beschwerde in Zivilsachen können Rechtsverletzungen nach Art. 95 und 96 BGG gerügt

werden. Die Beschwerde ist hinreichend zu begründen, andernfalls wird darauf nicht eingetreten. In der
Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art.
42 Abs. 2 BGG). Unerlässlich ist, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids
eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt (BGE 140 III 86 E. 2 S.
89). Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die
sie im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als
rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (vgl. BGE 134 II 244 E. 2.1).

Die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht kann das Bundes-
gericht nur insofern prüfen, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet
worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 136 I 65 E. 1.3.1; 134 II 244 E. 2.2; 133 III 439 E. 3.2 S. 444).
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Macht die beschwerdeführende Partei eine Verletzung des Willkürverbots von Art. 9 BV geltend, genügt
es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich. Sie hat vielmehr im
Einzelnen aufzuzeigen, inwiefern dieser offensichtlich unhaltbar ist (BGE 137 V 57 E. 1.3; 134 II 349 E.
3 S. 352). Auf rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein
(BGE 136 II 489 E. 2.8; 134 V 138 E. 2.1; 133 II 396 E. 3.1 S. 399).

2.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 140 III
115 E. 2 S. 117; 135 III 397 E. 1.5). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des
Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG).

Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanzi-
iert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18 mit
Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit Aktenhinweisen darzulegen,
dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen
prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2 S. 90). Auf eine Kritik an den tatsächlichen
Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten (BGE 140 III
16 E. 1.3.1 S. 18).

Die Beschwerdeführerin präsentiert eine eigene Sachverhaltsdarstellung. Darauf kann nach dem
Gesagten nicht abgestellt werden. Auch kann die Beschwerdeführerin im Folgenden nicht gehört werden,
soweit sie ihre rechtliche Argumentation auf einen Sachverhalt stützt, der von den verbindlichen Fest-
stellungen der Vorinstanz abweicht, ohne im Einzelnen hinreichend begründete Sachverhaltsrügen zu
formulieren.

3. Die Beschwerdeführerin stellt in Abrede, dass die Beschwerdegegnerin sich beim Abschluss des
Mietvertrags in einem Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR befunden
habe. Sie rügt, die Vorinstanz habe diese Bestimmungen verletzt, indem sie das Gegenteil erkannt habe.

3.1. Ein Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum
befunden hat (Art. 23 OR). Wesentlich ist ein Irrtum namentlich, wenn er einen bestimmten Sachverhalt
betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage
des Vertrages betrachtet wurde (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Neben der subjektiven Wesentlichkeit
ist erforderlich, dass der zu Grunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den
Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs, als notwendige Grundlage des Vertrages erscheint (BGE
136 III 528 E. 3.4.1; 132 II 161 E. 4.1; 123 III 200 E. 2; 118 II 58 E. 3b S. 62).

Die Feststellungen über das Wissen und den Willen des Beklagten bei Vertragsabschluss betreffen
tatsächliche Verhältnisse. Rechtsfrage ist dagegen, ob der Irrtum als wesentlich im Sinne von Art. 24 Abs.
1 Ziff. 4 OR anzusehen ist (BGE 135 III 537 E. 2.2 S. 542; 113 II 25 E. 1a S. 27).

3.2. Die Vorinstanz stellte fest, die Beschwerdegegnerin sei bei Vertragsunterzeichnung am 19. Oktober
2011 davon ausgegangen, die Lüftung sei Ursache des störenden Geräuschs, und die Lärmproblematik
könne mit geringem Aufwand noch vor Mietbeginn behoben werden. Für die Beschwerdegegnerin
sei es notwendige Grundlage des Vertrages gewesen, dass in den angemieteten Büroräumlichkeiten
ruhiges und konzentriertes Arbeiten grundsätzlich möglich sei, dass die gesetzlichen Lärmwertgrenzen
eingehalten würden und nicht anhaltend störende Geräusche zu hören seien und dass nicht kurz nach
dem Einzug während Wochen grössere Umbauarbeiten erfolgen würden, um die Lärmproblematik - mit
ungewissem Erfolg - zu lösen. Dagegen - so die Vorinstanz - spreche auch nicht die Tatsache, dass die
Beschwerdegegnerin am 19. Dezember 2011 in das Mietobjekt eingezogen und darin bis zum 2. März
2012 verweilt sei. Einerseits sei der Beschwerdegegnerin nichts anderes übrig geblieben, als die gemieteten
Räumlichkeiten zu beziehen, da der alte Standort habe geräumt werden müssen. Andererseits habe die
Beschwerdegegnerin beim Einzug noch keine Kenntnis gehabt vom Bericht der E.________ GmbH und
damit auch nicht davon, dass sich die Behebung der Lärmproblematik als aufwendig, langwierig und
unsicher herausgestellt hatte. Als sie am 5. Januar 2012 davon Kenntnis genommen habe, sei sie daher
mangels Alternativen gezwungen gewesen, die vollständig eingerichteten Räumlichkeiten noch einige
Wochen zu belegen.
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Die Vorinstanz folgerte, die Beschwerdegegnerin habe sich über einen Sachverhalt geirrt, der für sie
subjektiv wesentlich gewesen sei. Ausserdem habe die Beschwerdeführerin erkennen können, welche
Bedeutung die Beschwerdegegnerin dem irrtümlich vorgestellten Sachverhalt beigemessen habe. Bei
einer Lärmproblematik, wie sie hier in ihrer Gesamtheit betrachtet vorgelegen habe, wäre im allge-
meinen Geschäftsverkehr nicht mit dem Zustandekommen eines entsprechenden Mietvertrages zu rechnen
gewesen. Demzufolge erweise sich der Irrtum auch bei objektiver Betrachtung als wesentlich.

Zusammenfassend hielt sie fest, dass sich die Beschwerdegegnerin beim Abschluss des Vertrags
betreffend die Behebung der Lärmproblematik vor Mietantritt, die Quelle des Lärms und die sich daraus
ergebenden Konsequenzen sowie betreffend die Einhaltung der (gesetzlichen) Lärmgrenzwerte geirrt habe.
Dieser Irrtum sei sowohl subjektiv als auch objektiv wesentlich gewesen, wobei die Beschwerdeführerin
diese Wesentlichkeit habe erkennen können.

3.3. Die Beschwerdeführerin tritt diesen Erwägungen mit gegenteiligen Behauptungen entgegen. Sie
behauptet, der Beschwerdegegnerin sei die Schallproblematik vor Vertragsabschluss bekannt gewesen,
und ebenso der Umstand, dass die Behebung des Schallproblems unter Umständen schwierig bzw. nicht
möglich sei. Trotzdem habe sie den Mietvertrag am 19. Oktober 2011 unterzeichnet. Sie könne sich
daher nicht auf Irrtum berufen. Indem sie den Vertrag trotz dieser Kenntnis unterzeichnet habe, habe
sie überdies gezeigt, dass diese Sachverhalte für sie gerade nicht subjektiv wesentlich gewesen seien.
Entgegen der Vorinstanz sei für sie (die Beschwerdeführerin) auch nicht erkennbar gewesen, dass die
genannten Umstände eine unerlässliche Voraussetzung für den Vertragsabschluss gebildet hätten. Die
Beschwerdegegnerin habe den Lärm selbst gehört und trotzdem den Vertrag unterzeichnet. Auch bezüglich
der Einhaltung der Lärmgrenzwerte habe kein Irrtum vorgelegen. Die Beschwerdegegnerin habe damit
rechnen müssen, dass die Grenzwerte (zeitweilig) überschritten würden.

3.4. Die Rüge der Beschwerdeführerin gebricht bereits an der Bindung des Bundesgerichts an den
vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt (vgl. Erwägung 2.2). Die Vorinstanz stellte fest, die Beschw-
erdegegnerin sei bei Vertragsunterzeichnung am 19. Oktober 2011 davon ausgegangen, die Lüftung
sei Ursache des störenden Geräuschs und die Lärmproblematik könne mit geringem Aufwand noch vor
Mietbeginn behoben werden. Es ist also gerade nicht festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin bei Ver-
tragsunterzeichnung die effektive Lärmquelle kannte, und auch nicht, dass sie um die Schwierigkeiten der
Lärmbehebung wusste. Weiter stellte die Vorinstanz fest, die Beschwerdegegnerin habe schon mit E-Mail
vom 22. September 2011 zu verstehen gegeben, dass die Geräuschproblematik für sie eine "wichtige
Frage" sei. Auf anderslautende blosse Behauptungen der Beschwerdeführerin kann mangels hinreichender
Sachverhaltsrügen nicht abgestellt werden. Sofern die Beschwerdeführerin ihre rechtliche Argumentation
auf solche aufbaut, kann ihren Rügen von vornherein kein Erfolg beschieden sein.

Unter Zugrundelegung des vorinstanzlich festgestellten Sachverhalts erweist sich die Rechtsauffassung
als bundesrechtskonform, wonach der Irrtum der Beschwerdegegnerin über die Behebung der Lärmprob-
lematik vor Mietantritt, die Quelle des Lärms und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sowie über die
Einhaltung der (gesetzlichen) Lärmgrenzwerte sowohl subjektiv als auch objektiv wesentlich im Sinne von
Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR war: Die Vorinstanz legte überzeugend dar, dass die Beschwerdegegnerin den
Mietvertrag sicher nicht abgeschlossen hätte, wenn sie gewusst hätte, dass Grund des Lärms eine falsch
installierte MRI-Anlage gewesen sei. Es ist sodann auch ohne weiteres verständlich, dass die Behebung
des Lärms vor Mietantritt für die Mieterin eine notwendige Grundlage für den Vertragsabschluss bildete.
Bei einem Mietvertrag über Büroräumlichkeiten darf nach Treu und Glauben erwartet werden, dass in den
gemieteten Räumlichkeiten die gesetzlichen Lärmgrenzwerte eingehalten werden, jedenfalls in einem
neueren und modernen Miet- und Geschäftshaus, und dass nicht störende Dauergeräusche zu vernehmen
sind, deren Sanierung mit erheblichen Umtrieben und Einschränkungen bei überdies ungewissem Erfolg
verbunden ist.

Die Vorinstanz hat nach dem Gesagten Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR nicht verletzt, indem sie
einen Grundlagenirrtum bejahte und demzufolge den Mietvertrag als unverbindlich beurteilte.

4.
4.1. Die Beschwerdeführerin beanstandet die von der Vorinstanz für die Zeit des Verbleibs der

Beschwerdegegnerin in den Mieträumlichkeiten gewährte Mietzinsreduktion. Dabei wendet sie sich nicht
gegen das Ausmass der Reduktion (30 %), sondern gegen deren grundsätzliche Berechtigung: Sie meint,
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die Beschwerdegegnerin sei verpflichtet gewesen, den Mietzins im Voraus am Verfalltag zu bezahlen.
Die Beschwerdegegnerin habe aber keinen Mietzins bezahlt und sei somit seit dem 1. Januar 2012 in
Verzug. Vor dem 11. Januar 2012 sei zudem keine Herabsetzungserklärung erfolgt. Damit könne die
Beschwerdegegnerin gemäss Art. 82 OR ihre Mängelrechte nach Art. 259 ff. OR nicht geltend machen,
und ihr Recht auf Mietzinsreduktion sei ausgeschlossen.

4.2. Die Vorinstanz ging für die Zeit, während der die Beschwerdegegnerin die Räumlichkeiten belegte,
von einem faktischen Vertragsverhältnis aus. Sie erwog, am 11. Januar 2012 habe die Beschwerdegeg-
nerin mitgeteilt, dass sie den Mietvertrag für unverbindlich bzw. aufgelöst betrachte; eventualiter habe
sie den sofortigen Vertragsrücktritt geltend gemacht. Die Mietsache sei mit einem Mangel behaftet
gewesen, der den Parteien von Beginn des Mietverhältnisses an bekannt gewesen sei. Spätestens an der
Hauptverhandlung habe die Beschwerdegegnerin die Herabsetzung explizit verlangt, zuvor aber bereits
konkludent kundgetan, indem sie keinen Mietzins an die Beschwerdeführerin überwiesen und von sich aus
eine Reduktion in der vollen Höhe des Mietzinses vorgenommen habe. Dazu sei sie berechtigt gewesen,
und sie habe sich nicht in Verzug befunden.

4.3. Inwiefern die - auf zwei Lehrmeinungen (Schweizerisches Mietrecht, SVIT-Kommentar, 3. Aufl.
2008, N. 25 zu Art. 259d OR; Weber, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, N. 4
zu Art. 259d OR) gestützte - Auffassung der Vorinstanz, dass die Beschwerdegegnerin grundsätzlich
berechtigt gewesen sei, die Mietzinsreduktion von sich aus vorzunehmen, bundesrechtswidrig sein soll,
legt die Beschwerdeführerin nicht dar. Auf ihre Rüge ist daher mangels zureichender Begründung nicht
einzutreten (vgl. Erwägung 2.1), und die Berufung auf Art. 82 OR geht fehl.

Nicht relevant sind schliesslich die Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die Voraussetzungen
für eine Mietzinsreduktion nach dem Auszug aus dem Mietobjekt nicht gegeben seien. Da entgegen der
Beschwerdeführerin von der Unverbindlichkeit des Mietvertrags zufolge Grundlagenirrtums auszugehen
ist, stellt sich die Frage einer Mietzinsreduktion nach dem Verlassen der Räumlichkeiten durch die
Beschwerdegegnerin nicht.

5. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dem Ausgang des Verfahrens
entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art.
68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 2’000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr.

2’500.– zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkammer, schriftlich

mitgeteilt.
Lausanne, 2. Juni 2014
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Klett
Der Gerichtsschreiber: Kölz

G.2.2 Summaries
Swissblawg Das BGer bestätigt ein Urteil des KGer SG, in dem dieses einen Grundlagenirrtum bei
einer Geschäftsmiete wegen unverhältnismässiger Lärmbelastung bejaht hatte:

Unter Zugrundelegung des vorinstanzlich festgestellten Sachverhalts erweist sich die Rechtsauffassung
als bundesrechtskonform, wonach der Irrtum der Beschwerdegegnerin über die Behebung der Lärmprob-
lematik vor Mietantritt, die Quelle des Lärms und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sowie über die
Einhaltung der (gesetzlichen) Lärmgrenzwerte sowohl subjektiv als auch objektiv wesentlich im Sinne von
Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR war: Die Vorinstanz legte überzeugend dar, dass die Beschwerdegegnerin den
Mietvertrag sicher nicht abgeschlossen hätte, wenn sie gewusst hätte, dass Grund des Lärms eine falsch
installierte MRI-Anlage gewesen sei. Es ist sodann auch ohne weiteres verständlich, dass die Behebung
des Lärms vor Mietantritt für die Mieterin eine notwendige Grundlage für den Vertragsabschluss bildete.
Bei einem Mietvertrag über Büroräumlichkeiten darf nach Treu und Glauben erwartet werden, dass in den

105



gemieteten Räumlichkeiten die gesetzlichen Lärmgrenzwerte eingehalten werden, jedenfalls in einem
neueren und modernen Miet- und Geschäftshaus, und dass nicht störende Dauergeräusche zu vernehmen
sind, deren Sanierung mit erheblichen Umtrieben und Einschränkungen bei überdies ungewissem Erfolg
verbunden ist.

Infolge des Wegfalls des Mietvertrags hatte für die Mietdauer ein faktisches Vertragsverhältnis be-
standen. Hier hatte das KGer SG zu Recht eine Reduktion von 30% bewilligt, wobei das Ausmass der
Reduktion vor BGer nicht mehr strittig war.

No role (o1) Das Bundesgericht befasste sich mit einem Streit zwischen einer Vermieterin (A.________
AG) und einer Mieterin (B.________ AG) über einen gewerblichen Mietvertrag in einem Wohn- und
Geschäftshaus in St. Gallen. Die Mieterin hatte nach Vertragsunterzeichnung festgestellt, dass in den
Büroräumen ein störendes, dauerhaftes Geräusch auftritt. Es stellte sich heraus, dass die Ursache nicht
– wie zunächst angenommen – in der Lüftung lag, sondern von einer falsch installierten MRI-Anlage
herrührte. Die Vermieterin hatte zwar zugesagt, die Lärmproblematik zu beheben, es zeigte sich jedoch,
dass dies nur mit erheblichem Aufwand, ungewissem Erfolg und längeren Umbauarbeiten möglich war.

Die Mieterin sah sich dadurch in einem Grundlagenirrtum gefangen und erklärte den Vertrag für
unverbindlich. Hilfsweise berief sie sich auf Rücktritt. In der Folge räumte sie die Räume bereits wenige
Monate nach Einzug. Die Vermieterin klagte den ausstehenden Mietzins ein.

Die Vorinstanz (Kantonsgericht St. Gallen) stufte den Irrtum der Mieterin als wesentlich ein und
erklärte den Mietvertrag für unverbindlich. Für die rund zwei Monate tatsächlicher Nutzung wurde
der Mieterin aber ein reduzierter Mietzins (30 % Reduktion) auferlegt. Dagegen legte die Vermieterin
Beschwerde beim Bundesgericht ein.

Das Bundesgericht bestätigte das Urteil des Kantonsgerichts. Es hielt fest, dass die Mieterin bei
Vertragsabschluss berechtigterweise davon ausgegangen war, das Geräusch stamme lediglich von der
Lüftung und lasse sich unkompliziert noch vor Mietbeginn beheben. Tatsächlich erwies sich die Behebung
wegen einer fehlerhaft installierten MRI-Anlage jedoch als aufwendiger und ungewisser. Da das Fehlen
störender Dauergeräusche für die Anmietung von Büroräumen eine grundlegende Voraussetzung darstellt,
lag ein wesentlicher Irrtum (Grundlagenirrtum nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR) vor. Der Mietvertrag war
damit für die Mieterin unverbindlich.

Folglich durfte die Mieterin ausziehen, ohne weiterhin Mietzins zu schulden. Für die kurze Zeit der
Nutzung musste sie allerdings den (wegen des Mangels reduzierten) Mietzins zahlen. Das Bundesgericht
wies die Beschwerde der Vermieterin ab, womit das Urteil des Kantonsgerichts rechtskräftig wurde.

No role (llama) Das Bundesgericht hat am 2. Juni 2014 ein Urteil gefällt, in dem es über einen
Rechtsstreit zwischen zwei Parteien, A.________ AG (Vermieterin) und B.________ AG (Mieterin),
entschied. Der Streit drehte sich um einen Mietvertrag für gewerbliche Räume in einem Wohn- und
Geschäftshaus in St. Gallen.

Die Mieterin hatte den Mietvertrag am 19. Oktober 2011 unterzeichnet, nachdem sie zwei Besichtigun-
gen durchgeführt hatte. Während der zweiten Besichtigung hatte sie ein lautes Geräusch bemerkt, das
sie als nicht erträglich für ihre Mitarbeiter empfand. Die Vermieterin hatte daraufhin zugesagt, dass das
Geräusch von der Lüftung stamme und dass es behoben werden könne.

Nachdem die Mieterin den Mietvertrag unterzeichnet hatte, stellte sie fest, dass das Geräusch nicht
behoben werden konnte und dass es von einer MRI-Anlage in einem benachbarten Raum stammte. Sie
teilte der Vermieterin mit, dass sie den Mietvertrag für unverbindlich bzw. aufgelöst betrachte, da sie sich
in einem Grundlagenirrtum befunden hatte.

Das Kantonsgericht St. Gallen hatte in seinem Urteil vom 13. Januar 2014 festgestellt, dass die Mieterin
tatsächlich in einem Grundlagenirrtum befunden hatte und dass der Mietvertrag daher unverbindlich war.
Es hatte auch eine Mietzinsreduktion von 30% für die Zeit, während der die Mieterin die Räumlichkeiten
belegt hatte, gewährt.

Die Vermieterin hatte gegen dieses Urteil Beschwerde beim Bundesgericht eingelegt. Sie argumentierte,
dass die Mieterin nicht in einem Grundlagenirrtum befunden hatte, da sie vor Unterzeichnung des
Mietvertrags von der Lärmproblematik gewusst hatte. Sie beantragte, den Mietvertrag als verbindlich zu
betrachten und die Mieterin zur Zahlung des vollen Mietzinses zu verpflichten.
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Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen. Es hat festgestellt, dass die Mieterin tatsächlich in
einem Grundlagenirrtum befunden hatte, da sie vor Unterzeichnung des Mietvertrags nicht gewusst hatte,
dass das Geräusch von einer MRI-Anlage stammte und dass es nicht behoben werden konnte. Es hat auch
die Mietzinsreduktion von 30% für die Zeit, während der die Mieterin die Räumlichkeiten belegt hatte,
als gerechtfertigt betrachtet.

Insgesamt hat das Bundesgericht therefore entschieden, dass der Mietvertrag unverbindlich ist und dass
die Mieterin nicht zur Zahlung des vollen Mietzinses verpflichtet ist. Die Kosten des Verfahrens hat es der
Vermieterin auferlegt.

Judge (o1) 1. Tatsächliche Zusammenfassung
Die Vermieterin (A.________ AG) und die Mieterin (B.________ AG) schlossen einen Mietvertrag

über Büroräume ab. Kurz nach den Besichtigungen äußerte die Mieterin Bedenken wegen eines störenden
Geräusches, das sie einer Lüftung zuschrieb. Die Vermieterin versprach eine zeitnahe und kostentra-
gende Dämpfung dieser Geräusche. Nach Einzug stellte sich jedoch heraus, dass das Geräusch nicht
bloß von einer Lüftung, sondern von einer falsch installierten MRI-Anlage ausging. Der daraufhin
erstellte akustische Bericht zeigte, dass die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen umfangreich sowie
zeit- und kostenintensiv sein würden und deren Erfolg ungewiss sei. Die Mieterin erklärte daraufhin,
den Vertrag wegen eines Willensmangels (Grundlagenirrtum) als unverbindlich und hilfsweise wegen
Vertragsrücktritts für beendet zu betrachten. Sie zog aus und verweigerte die weitere Mietzinszahlung.
Die Vermieterin klagte daraufhin den Mietzins ein. Erstinstanzlich wurde die Mieterin dazu verurteilt,
sämtliche eingeforderten Mietzinse zu zahlen. In zweiter Instanz ging das Kantonsgericht jedoch von
einem Grundlagenirrtum aus und rechnete dem Mietverhältnis nur für die tatsächlich genutzte Zeit
einen um 30% reduzierten Mietzins zu. Der vor Bundesgericht angefochtene Entscheid bestätigte im
Wesentlichen die kantonsgerichtliche Beurteilung.

2. Rechtliche Würdigung im syllogistischen Aufbau
i) Rechtsgrundsatz (Obersatz)
Gemäß Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR ist ein Vertrag für die irrende Partei unverbindlich, wenn

sie sich bei Vertragsabschluss über einen bestimmten Sachverhalt in einem wesentlichen Irrtum befunden
hat, der nach Treu und Glauben als notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet werden durfte.

ii) Anwendung auf den Einzelfall (Untersatz)
1. Die Mieterin ging bei Vertragsschluss davon aus, dass das störende Geräusch allein von einer Lüftung
herrühre und problemlos vor Mietbeginn behoben werden könne.
2. In Wirklichkeit war die Ursache eine fehlerhaft installierte MRI-Anlage, deren Lärmbehebung
aufwendig, zeitintensiv und ungewiss war.
3. Dieser Irrtum betraf einen wesentlichen Umstand, weil für Büroräume die Einhaltung bestimmter
Lärmgrenzwerte und ein arbeitsgerechtes Umfeld – insbesondere ohne anhaltende Störgeräusche und
ohne längere Umbauten – von zentraler Bedeutung ist und die Mieterin nach Treu und Glauben auf dessen
Bestand vertrauen durfte.

iii) Schlussfolgerung
Da die Mieterin einen entscheidenden Umstand – nämlich eine (nach ihren Vorstellungen) einfach

zu beseitigende Lärmquelle – falsch einschätzte und die Vermieterin dies erkennen konnte, liegt ein
wesentlicher Grundlagenirrtum vor. Der Mietvertrag ist für die Mieterin unverbindlich. Für die tatsächlich
genutzte Zeit ist jedoch ein reduzierter Mietzins geschuldet. Das Bundesgericht hat den Entscheid des
Kantonsgerichts, das den Grundlagenirrtum bestätigte und einen (um 30% reduzierten) Mietzins für den
Nutzungszeitraum zusprach, im Ergebnis geschützt.

Judge (llama) Hier ist eine Zusammenfassung des Urteils in rechtlicher Fachsprache:
Tatsachen
Die A.________ AG (Vermieterin) und die B.________ AG (Mieterin) unterzeichneten am 21. Septem-

ber 2011 bzw. 19. Oktober 2011 einen Mietvertrag für gewerbliche Räume in St. Gallen. Die Mieterin
mietete ein Büro und ein Archiv/Lager für einen monatlichen Bruttomietzins von Fr. 2’544.15. Vor der
Vertragsunterzeichnung fanden zwei Besichtigungen statt, bei denen die Mieterin ein lautes Geräusch
feststellte, das sie als nicht erträglich für ihre Mitarbeiter bezeichnete. Die Vermieterin stellte fest, dass
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das Geräusch von der Lüftung stammte, und versprach, die Geräusche zu dämpfen. Die Mieterin zog
am 19. Dezember 2011 in das Mietobjekt ein und stellte fest, dass die Lärmproblematik nicht behoben
war. Sie teilte der Vermieterin am 11. Januar 2012 mit, dass sie den Mietvertrag für unverbindlich bzw.
aufgelöst betrachte, und verlangte eine Mietzinsreduktion.

Rechtliche Argumente
i) Ein Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum
befunden hat (Art. 23 OR).
ii) Ein Irrtum ist wesentlich, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu
und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde (Art. 24
Abs. 1 Ziff. 4 OR).
iii) Die Mieterin hat sich beim Abschluss des Mietvertrags in einem wesentlichen Irrtum befunden, da sie
annahm, die Lüftung sei Ursache des störenden Geräuschs und die Lärmproblematik könne mit geringem
Aufwand noch vor Mietbeginn behoben werden.
iv) Der Irrtum der Mieterin war sowohl subjektiv als auch objektiv wesentlich, da die Vermieterin erkennen
konnte, welche Bedeutung die Mieterin dem irrtümlich vorgestellten Sachverhalt beigemessen hatte.
v) Die Mieterin war berechtigt, die Mietzinsreduktion von sich aus vorzunehmen, da sie den Mietzins
nicht bezahlt hatte und somit nicht in Verzug war.
vi) Die Vorinstanz hat Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR nicht verletzt, indem sie einen Grundlagenir-
rtum bejahte und demzufolge den Mietvertrag als unverbindlich beurteilte.

Urteil
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten ist. Die Gerichtskosten wer-

den der Beschwerdeführerin auferlegt, und sie hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche
Verfahren zu entschädigen.

Plaintiff Attorney (o1) 1. Rechtliche Argumente zugunsten unseres Mandanten (Vermieterposition)
• Keine Wesentlichkeit des Irrtums: Der Vermieter kann argumentieren, dass die Mieterpartei die tatsäch-
lichen Umstände – mithin das Bestehen eines gewissen Geräuschpegels – bereits vor Vertragsschluss
kannte oder zumindest hätte kennen müssen. Ein „Grundlagenirrtum“ nach Art. 23 f. OR entfällt, soweit
dem Mieter wesentliche Umstände bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen.
• Erkennbarkeit des Irrtums und zumutbare Sorgfalt: Der Vermieter kann vortragen, dass ein allfälliger
Irrtum für ihn nicht ohne Weiteres erkennbar war. Ein Irrtum ist nur dann rechtlich beachtlich, wenn der
Vermieter als Vertragspartner erkennen konnte, dass der Mieter bestimmte Umstände zur notwendigen
Grundlage des Vertrages macht (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR).
• Vorliegen eines Mangels und dessen Behebbarkeit: Selbst wenn ein Geräuschmangel vorliegt, kann der
Vermieter geltend machen, dass sich der Mangel in einem angemessenen Rahmen beheben lässt und somit
kein wesentlicher Fehler vorliegt, der die Aufhebung des gesamten Vertrages rechtfertigt (Art. 259 ff.
OR). Insbesondere kann ins Feld geführt werden, dass Schallschutz- und Dämmmaßnahmen innerhalb
eines überschaubaren Zeitraums realisierbar sind.
• Abwägung der Interessen: Der Vermieter kann aufzeigen, dass die Geräuschentwicklung die Nutzung
der Geschäftsräume nicht im wesentlichen Umfang beeinträchtigt oder zumindest nicht über den Rahmen
gewöhnlicher technischer Anpassungen hinausgeht. Damit wäre eine Vertragsauflösung infolge Irrtums
unverhältnismäßig.

2. Tatsachen (syllogistische Herleitung)
a) Obersatz (Rechtsgrundsatz) Nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR ist ein Irrtum nur dann wesentlich, wenn

sich die irrende Partei in einem Sachverhalt getäuscht hat, der nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr
als notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet werden durfte, und wenn diese Wesentlichkeit für den
Vertragspartner erkennbar war.

b) Untersatz (tatsächliche Umstände im konkreten Fall)
• Der Mieter hatte vor Vertragsschluss zweimal Gelegenheit zur Besichtigung. Dabei wurde ein Geräusch
registriert und dem Vermieter bzw. dessen Verwaltung mitgeteilt.
• Die Verwaltung erklärte zwar, dass das Geräusch auf die Lüftung zurückzuführen sei und entsprechende
Maßnahmen ergriffen würden, machte aber zugleich keine konkreten Zusicherungen über die vollständige
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Beseitigung sämtlicher Lärmquellen (insbesondere die MRI-Anlage).
• Der Mieter entschloss sich gleichwohl, den Mietvertrag zu unterzeichnen, obwohl ihm die Existenz von
Geräuschen bekannt war. Dies indiziert, dass das Ausmaß des Lärms zumindest subjektiv akzeptabel
erschien.
• Erst nachdem weitere Untersuchungsergebnisse nach Einzug vorlagen, berief sich der Mieter auf einen
grundlegenden Irrtum.

c) Schlussfolgerung Folglich kann argumentiert werden, dass der Mieter weder nachweisen kann, dass
sich sein Irrtum (falsche Annahme über geringe oder rasch behebbare Geräuschimmissionen) als unver-
meidlich darstellte, noch, dass der Vermieter den Irrtum hätte erkennen müssen. Daher ist ein beachtlicher
Grundlagenirrtum zu verneinen, sofern sich belegen lässt, dass dem Mieter die Rahmenbedingungen
bekannt waren oder zumindest hätten bekannt sein müssen.

3. Mögliche Gegenargumente der Gegenseite und unsere Entgegnung
• Gegenargument (Mieter): „Die Geräuschquelle war tatsächlich gravierender; wir haben uns auf falsche
Angaben bzw. auf die Zusicherung einer schnellen Abhilfe verlassen.“
→ Entgegnung: Der Vermieter kann geltend machen, dass keine verbindlichen Garantien über eine
gänzlich geräuschfreie Situation abgegeben wurden, sondern lediglich angekündigt wurde, mögliche
technische Maßnahmen zu prüfen. Die Mieterpartei kann sich nicht auf einen Irrtum berufen, der infolge
eigener Kenntnis oder Fahrlässigkeit entstand.
• Gegenargument (Mieter): „Der Vermieter musste erkennen, dass wir ohne lärmfreie Büroräume den
Vertrag nie geschlossen hätten.“
→ Entgegnung: Aufgrund der vorangegangenen E-Mails und Besichtigungen war ersichtlich, dass gewisse
Immissionen bestehen. Dass dies vollständig und sofort gelöst werde, wurde nicht vertraglich garantiert.
Eine unwiderlegbare Erkennbarkeit, einem derart hohen Stellenwert beizumessen, wird bestritten.
• Gegenargument (Mieter): „Die Mietsache war mit einem erheblichen Mangel behaftet, wodurch
sämtliche Mängelrechte (bis hin zur Vertragsauflösung) greifen.“
→ Entgegnung: Ein Mangelfall im Sinne von Art. 258 ff. OR rechtfertigt nicht ohne Weiteres die
Auflösung. Zunächst wäre eine Mängelbeseitigung durch den Vermieter zu ermöglichen, gegebenenfalls
verbunden mit einer Mietzinsreduktion. Die Auflösung wegen Grundlagenirrtums ist nur das äußerste
Mittel.

Die Zusammenfassung für unseren Mandanten (Vermieter) ergibt sich somit daraus, dass im Falle einer
vergleichbaren Ausgangslage angeführt werden sollte, der Mieter habe bereits vorgenommene Geräuscher-
fahrungen und -informationen gekannt und könne sich deshalb nicht mehr auf einen wesentlichen Grundla-
genirrtum berufen. Ebenso sollte betont werden, dass eine bloße Abhilfezusage keinesfalls einer Garantie
gleichkommt, der Vermieter aber sehr wohl bereit war, jedenfalls zumutbare Maßnahmen zu ergreifen.

Plaintiff Attorney (llama) Zusammenfassung der rechtlichen Argumente
1. Grundlagenirrtum: Der Mietvertrag zwischen der A.________ AG (Vermieterin) und der B.________
AG (Mieterin) ist aufgrund eines Grundlagenirrtums gemäss Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR
unverbindlich. Die Mieterin hatte angenommen, dass die Lüftung die Ursache des störenden Geräuschs
sei und dass die Lärmproblematik vor Mietbeginn mit geringem Aufwand behoben werden könne.
2. Subjektive und objektive Wesentlichkeit: Der Irrtum der Mieterin über die Behebung der Lärmprob-
lematik, die Quelle des Lärms und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sowie über die Einhaltung
der gesetzlichen Lärmgrenzwerte war sowohl subjektiv als auch objektiv wesentlich. Die Vermieterin
hätte erkennen können, dass die Mieterin den Mietvertrag nicht abgeschlossen hätte, wenn sie von der
tatsächlichen Situation gewusst hätte.
3. Mietzinsreduktion: Die Mieterin war berechtigt, die Mietzinsreduktion von sich aus vorzunehmen,
da die Mietsache mit einem Mangel behaftet war, der den Parteien von Beginn des Mietverhältnisses
an bekannt war. Die Mieterin hatte konkludent eine Reduktion in der vollen Höhe des Mietzinses
vorgenommen, indem sie keinen Mietzins an die Vermieterin überwiesen hatte.

Tatsachen, die die rechtlichen Argumente stützen
1. Vertragsunterzeichnung: Die Mieterin unterzeichnete den Mietvertrag am 19. Oktober 2011, nachdem
sie am 22. September 2011 ein lautes Geräusch im Raum festgestellt hatte.

109



2. Kommunikation zwischen den Parteien: Die Vermieterin antwortete auf die Bedenken der Mieterin,
dass das Geräusch von der Lüftung stamme und dass die Geräusche entsprechend gedämmt würden. 3.
Prüfungsbericht: Der Prüfungsbericht der Firma E.________ GmbH vom 12. Dezember 2011 ergab,
dass die störenden Geräusche aus dem Technikraum der MRI-Anlage stammten und die Anforderungen
der SIA 181 nicht und die Normalanforderungen der SUVA nur teilweise eingehalten wurden.
4. Verhalten der Mieterin: Die Mieterin teilte der Vermieterin am 11. Januar 2012 mit, dass sie den
Mietvertrag für unverbindlich bzw. aufgelöst betrachte und eventualiter den sofortigen Vertragsrücktritt
geltend machte.

Antwort auf mögliche Gegenargumente
1. Kenntnis der Mieterin: Die Vermieterin könnte argumentieren, dass die Mieterin die Schallproblematik
vor Vertragsabschluss gekannt habe. Dieses Argument ist jedoch nicht stichhaltig, da die Mieterin annahm,
dass die Lüftung die Ursache des störenden Geräuschs sei und dass die Lärmproblematik vor Mietbeginn
mit geringem Aufwand behoben werden könne.
2. Verzug der Mieterin: Die Vermieterin könnte auch argumentieren, dass die Mieterin in Verzug sei, da
sie den Mietzins nicht bezahlt habe. Dieses Argument ist jedoch nicht relevant, da die Mieterin berechtigt
war, die Mietzinsreduktion von sich aus vorzunehmen, und da die Unverbindlichkeit des Mietvertrags
aufgrund des Grundlagenirrtums feststeht.

Respondent Attorney (o1) 1. Rechtliche Argumente zugunsten Ihres Mandanten
• Kernargument „Grundlagenirrtum“ (Art. 23 f. OR): Das Bundesgericht hat bestätigt, dass eine

wesentliche Fehlvorstellung über den Vertragsgegenstand – hier die Lärmsituation und deren Behebbarkeit
– zur Unverbindlichkeit des Vertrags führt. Ein solcher Irrtum liegt insbesondere dann vor, wenn der
Mieter in guten Treuen davon ausgehen durfte, dass das störende Geräusch leicht und rasch behoben
werden könne, es sich aber später herausstellt, dass die tatsächliche Lärmquelle eine ganz andere ist
(MRI-Anlage statt Lüftung) und umfangreiche, mit Unsicherheit behaftete Umbauten erforderlich sind.
→ Rechtsfolge: Der Mietvertrag ist rückwirkend unverbindlich, soweit der Irrtum subjektiv (im konkreten
Fall wesentlich für den Mieter) und objektiv (nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr wesentlich) ist
und für den Vermieter erkennbar war.

• Konsequenz bei teilweiser Nutzung der Mietsache: Wenn der Mieter trotz Irrtums die Räume für
eine gewisse Zeit faktisch nutzt, kann der Vermieter zwar während dieses Zeitraums eine (allenfalls
reduzierte) Vergütung verlangen. Jedoch entfällt ein weitergehender Mietzinsanspruch, sobald sich der
Mieter wirksam auf den Grundlagenirrtum beruft und die Räume geräumt hat.

• Zulässigkeit einer Mietzinsreduktion bzw. Zurückbehaltung: Das Gericht hat klargestellt, dass bei
Mängeln, welche die Brauchbarkeit des Mietobjekts erheblich beeinträchtigen, eine Herabsetzung auch
„konkludent“ geltend gemacht werden kann (z.B. durch Ausbleiben von Mietzahlungen und gleichzeitigen
Rügen gegenüber dem Vermieter). Art. 82 OR (Zug-um-Zug-Leistung) steht dem nicht notwendigerweise
entgegen, wenn der Mieter sich berechtigt auf Mängelrechte beruft und dem Vermieter die Mängel auch
angezeigt hat.

2. Zu Grunde liegende Tatsachen als syllogistisches Argument
i) Obersatz (allgemeiner Rechtsgrundsatz): Ein Mietvertrag ist gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR

unverbindlich, wenn sich eine Partei über einen Sachverhalt geirrt hat, der nach Treu und Glauben als
notwendige Grundlage des Vertrags erscheint und dessen Bedeutung die Gegenpartei erkennen konnte.

ii) Untersatz (konkrete Tatsachen des Falls): • Ihr Mandant (Mieter) entdeckte während der Besichtigung
störende Geräusche, ging jedoch aufgrund der Vermieterinformationen davon aus, dass deren Ursache
die Lüftung sei und sich diese ohne grösseren Aufwand bis zum Einzug beheben ließe. • Eine spätere
Untersuchung ergab, dass die wahre Lärmquelle die falsch installierte MRI-Anlage war und eine Sanierung
mit ungewissem Erfolg lange Umbauzeiten erfordert. • Die Vermieterin wusste oder musste erkennen,
dass der ruhige Betrieb des Büros und das rasche Beheben der Geräusche für Ihren Mandanten wesentliche
Voraussetzung des Mietvertrages waren.

iii) Conclusio (rechtliche Folgerung): Aufgrund dieser wesentlich abweichenden Tatsachen (tatsächlich
sehr schwer zu behebender Lärm / MRI-Problem statt einfacher Lüftungseinstellung) kann sich Ihr
Mandant auf einen Grundlagenirrtum berufen. Der so geschlossene Vertrag ist unverbindlich im Sinne von
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Art. 23, 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR. Für die Zeit des tatsächlichen Gebrauchs schuldet Ihr Mandant höchstens
einen reduzierten Betrag, da die Mietsache mangelhaft war.

3. Mögliche Gegenargumente der Vermietseite und Erwiderungen
• Gegenargument 1: „Der Mieter war sich des Lärms bewusst und hat den Vertrag dennoch un-

terschrieben.“ Erwiderung: Ihr Mandant wusste zwar, dass es Geräusche gab, durfte aber nach den
ausdrücklichen Zusicherungen der Vermieterseite davon ausgehen, dass deren Ursache die Lüftung sei
und dass eine leichte Abhilfe kurzfristig möglich wäre. Das wesentliche Element des Irrtums war gerade
die falsche Annahme, dass der Lärm problemlos beseitigt werden könne.

• Gegenargument 2: „Ein Ausbleiben der Mietzahlung führt zu Verzug des Mieters nach Art. 82 OR.“
Erwiderung: Das Bundesgericht hat klargestellt, dass bei einem erheblichen Mangel und entsprechendem
Vorbehalt des Mieters eine Zurückbehaltung oder Reduktion des Mietzinses zulässig sein kann. Liegt ein
erheblicher Mangel vor und wurde dieser gerügt, entfällt der Vorwurf eines schuldhaften Verzugs.

• Gegenargument 3: „Eine Mietzinsreduktion ist ausgeschlossen, weil der Mieter dann doch einige
Zeit die Räume nutzte.“ Erwiderung: Die Nutzung ging allein darauf zurück, dass Ihr Mandant keine
Alternative hatte und zunächst von falschen Annahmen ausging. Zudem durfte er nach Kenntnis des
tatsächlichen Mangels für die belegte Zeit eine Herabsetzung geltend machen. Die grundsätzliche
Unverbindlichkeit des Vertrags wird dadurch nicht aufgehoben.

• Gegenargument 4: „Es war nicht erkennbar, dass die Geräuschfreiheit subjektiv und objektiv so
gewichtig war.“ Erwiderung: Spätestens aus der ausgiebigen Korrespondenz zum Thema Lärm (E-Mails
vor Abschluss) war für die Vermieterin offensichtlich, dass ein störfreies Arbeitsumfeld konditio sine qua
non für Ihren Mandanten war. Somit war erkennbar, dass gerade dieses Kriterium den Geschäftsentschluss
entscheidend beeinflusste.

Fazit:
Der Entscheid des Bundesgerichts zeigt, dass eine falsche Vorstellung über die tatsächliche Beschaffenheit
und Nutzbarkeit der Mietsache – insbesondere hinsichtlich störender Dauergeräusche – einen wesentlichen
Grundlagenirrtum begründen kann. Für Ihren Mandanten bedeutet dies in einer vergleichbaren Konstel-
lation, dass er sich erfolgreich auf Unverbindlichkeit des Vertrags berufen und – soweit er die Räume
dennoch nutzte – nur einen reduzierten bzw. verhältnismäßigen Betrag schuldet. Die Vermieterseite kann
sich nicht erfolgreich darauf berufen, dass der Mieter die Sachlage gekannt habe oder wegen unterlassener
Mietzinszahlung in Verzug geraten sei, sofern er die Mängel unverzüglich gerügt und seinen Willen, die
Miete zu mindern bzw. den Vertrag als unverbindlich zu betrachten, klar erkennbar gemacht hat.

Respondent Attorney (llama) Zusammenfassung der rechtlichen Argumente
1. Grundlagenirrtum: Der Mietvertrag zwischen der A.________ AG (Vermieterin) und der B.________
AG (Mieterin) ist aufgrund eines Grundlagenirrtums nach Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR
unverbindlich. Die Mieterin hatte sich geirrt, dass die Lüftung die Ursache des störenden Geräuschs sei
und dass die Lärmproblematik vor Mietbeginn mit geringem Aufwand behoben werden könne.
2. Subjektive und objektive Wesentlichkeit: Der Irrtum der Mieterin war sowohl subjektiv als auch
objektiv wesentlich. Die Mieterin hatte den Mietvertrag sicher nicht abgeschlossen, wenn sie gewusst
hätte, dass die Grund des Lärms eine falsch installierte MRI-Anlage gewesen sei.
3. Mietzinsreduktion: Die Mieterin war berechtigt, die Mietzinsreduktion von sich aus vorzunehmen,
da die Mietsache mit einem Mangel behaftet war, der den Parteien von Beginn des Mietverhältnisses an
bekannt gewesen sei.

Zusammenfassung der Tatsachen
i) Die Mieterin und die Vermieterin unterzeichneten am 21. September 2011 bzw. 19. Oktober 2011 einen
Mietvertrag für gewerbliche Räume.
ii) Vor der Vertragsunterzeichnung fanden zwei Besichtigungen statt, bei denen die Mieterin ein lautes
Geräusch feststellte.
iii) Die Vermieterin antwortete, dass das Geräusch von der Lüftung stamme und dass die Geräusche
entsprechend gedämmt würden.
iv) Die Mieterin teilte der Vermieterin mit, dass sie wegen Willensmangels/Täuschung die Mietverträge
für unverbindlich bzw. als aufgelöst betrachte.
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v) Die Vermieterin hielt an der Fortsetzung des Mietverhältnisses fest und stellte die Realisierung der vom
Akustiker vorgeschlagenen Schallschutzmassnahmen in Aussicht.

Gegenargumente und Antwort
Gegenargument: Die Mieterin kannte die Schallproblematik vor Vertragsabschluss und hätte daher nicht
den Mietvertrag unterzeichnen sollen.
Antwort: Die Vorinstanz stellte fest, dass die Mieterin bei Vertragsunterzeichnung davon ausgegangen war,
dass die Lüftung die Ursache des störenden Geräuschs sei und dass die Lärmproblematik vor Mietbeginn
mit geringem Aufwand behoben werden könne. Dieser Irrtum war sowohl subjektiv als auch objektiv
wesentlich.
Gegenargument: Die Mieterin war verpflichtet, den Mietzins im Voraus am Verfalltag zu bezahlen und
hätte daher keine Mietzinsreduktion vornehmen dürfen.
Antwort: Die Vorinstanz ging von einem faktischen Vertragsverhältnis aus und erwog, dass die Mieterin
berechtigt war, die Mietzinsreduktion von sich aus vorzunehmen, da die Mietsache mit einem Mangel
behaftet war, der den Parteien von Beginn des Mietverhältnisses an bekannt gewesen sei.
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